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Beschlussentwurf

Der Stadtrat der Stadt Köthen (Anhalt) beschließt eine neue Rechnungsprüfungsordnung der Stadt 
Köthen (Anhalt) mit der Dienstanweisung für das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Köthen (Anhalt) 
als Anlage zur Rechnungsprüfungsordnung.

Gesetzliche Grundlagen:
- §§ 138 - 142 KVG LSA
- KomHVO
- GemKVO Doppik



Darlegung des Sachverhalts / Begründung

Die Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Köthen und die Dienstanweisung für das 
Rechnungsprüfungsamt wurden  an die neuen gesetzlichen Regelungen des 
Kommunalverfassungsgesetzes des Landes SA  vom 17.06.2014, der 
Kommunalhaushaltsverordnung vom 16.12.2015 und der Gemeindekassenverordnung 
Doppik vom 30.03.2006 angepasst.
Dem ersten Entwurf zur Änderung wurde durch  den RPA-Ausschuss am 20.06.2017 nicht 
zugestimmt.
Die Vorlage Änderung der Rechnungsprüfungsordnung und der Dienstanweisung für das 
Rechnungsprüfungsamt vom 29.05.2017 wurde in Abstimmung mit dem juristischen 
Mitarbeiter  nochmals überarbeitet und entsprechende Hinweise aus dem RPA-Ausschuss 
vom 20.06.2017 berücksichtigt. Die sich mit  der Überarbeitung ergebenden  inhaltlichen 
Änderungen im Vergleich zum ersten Entwurf  wurden  in den Synopsen blau 
gekennzeichnet. 
Die gesetzlichen Regelungen, welche 1:1  dem Kommunalverfassungsgesetz entnommen 
wurden, wie die Regelungen zur Rechtsstellung des RPA, Personal und Pflichtaufgaben 
wurden aus der RPO herausgenommen und durch entsprechende Verweise auf die 
gesetzlichen Regelungen ersetzt. 
Mit dem  Verweis auf § 140 Abs. 1 KVG LSA  berücksichtigt die neue  RPO alle 
Pflichtaufgaben  des Rechnungsprüfungsamtes, die um die Pflicht zur Prüfung der 
Eröffnungsbilanz und des Gesamtabschlusses ergänzt wurden.  
Ebenso wurden die durch den Stadtrat übertragbaren Aufgaben nach Abs. 2  des § 140 
KVG LSA eingearbeitet. 
Neben der zusätzlichen Prüfung der Vorräte und Vermögensbestände der Stadt und der 
Eigenbetriebe ist entsprechend dem Vorschlag des Rechnungsprüfungsausschusses das 
RPA zukünftig  berechtigt, Buch-, Betriebs- und Kassenprüfungen bei Beteiligungen der 
Stadt vorzunehmen, vorausgesetzt  es bestehen darüber vertragliche  Vereinbarungen in 
den Gesellschaftsverträgen bzw. Satzungen zum Recht dieser Prüfung.
Gemäß Gesellschaftsverträgen bzw. Satzungen bestehen folgende Regelungen zu 
Prüfungsrechten des RPA: 

Bach GmbH
§ 14 der Satzung der Köthener Bachgesellschaft mbH vom  19.10.2005
 Prüfung des Jahresabschlusse durch das RPA, Prüfungsrecht schließt Recht auf Prüfung 
der ordnungsgemäßen Geschäftsführung mit ein.

Köthener Kultur-und Marketing GmbH und  WGKmbH 
Keine Regelung

MIDEWA, Wirtschaftsförderungsgesellschaft und Palm Springs GmbH & Co.KG, 
Keine Regelung zur Buch-, Betriebs-und Kassenprüfungen.
Einräumung des Rechtes auf Einsichtnahme in den Betrieb, der Bücher und Schriften gem. 
§ 54 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG) zum Zweck der Betätigungsprüfung nach § 44 
HGrG.

Das RPA hat somit momentan das Recht zu Buch-, Betriebs-und Kassenprüfungen nur bei 
der Bach GmbH. Um diese Prüfungen zukünftig  auch bei anderen Beteiligungen 
vornehmen zu können, bedarf es entsprechend vertraglicher Anpassungen.

Bis auf zwei  geringfügige Ergänzungen in Punkt 1.4. und 2.1.3. wurde der Entwurf zur  
Dienstanweisung für das RPA  nicht geändert. 








 
 


Rechnungsprüfungsordnung 
 


    der Stadt Köthen (Anhalt) 
 
in der Fassung des Beschlusses des Stadtrates vom 02.11.2017                                            
 


 
 
 


   § 1  Stellung des Rechnungsprüfungsamtes 


 
 


(1) Die Stadt Köthen (Anhalt) unterhält ein Rechnungsprüfungsamt auf der Grundlage des 
§ 138 Abs. 1 KVG LSA. 
 


(2) Für die Rechtsstellung des Rechnungsprüfungsamtes gelten die Bestimmungen  
des § 139 KVG LSA. 


 
(3) Das Rechnungsprüfungsamt ist so auszustatten, dass es seine Prüfungstätigkeit mit 


fachlich geeigneten Dienstkräften und den erforderlichen Arbeitsmitteln im gesetzlich 
vorgegebenen Rahmen erfüllen kann. 
 


(4) Das Rechnungsprüfungsamt führt den mit den Prüfungsgeschäften verbundenen 
Schriftwechsel selbständig. 


 
 
 
 


§ 2  Zweckbestimmung, Dienstanweisung 


 
 


(1) Die Rechnungsprüfungsordnung bestimmt Rahmen und Grundsätze der 
Rechnungsprüfung der Stadt Köthen (Anhalt). 
 


(2) Zur Ausführung der Rechnungsprüfungsordnung erlässt der Stadtrat eine 
Dienstanweisung für das Rechnungsprüfungsamt (Anlage).  


 
 
 
 


§ 3  Aufgaben des Rechnungsprüfungsamtes 


 
 


(1) Dem Rechnungsprüfungsamt obliegen die Pflichtaufgaben gemäß § 140 Abs. 1 KVG 
LSA. 
 


(2) Dem Rechnungsprüfungsamt werden aufgrund des § 140 Abs. 2 KVG LSA die 
folgenden weiteren Aufgaben übertragen: 
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1. die Prüfung der Organisation, Zweckmäßigkeit  und Wirtschaftlichkeit der 
Verwaltung, 


2. die Prüfung der Vorräte und Vermögensbestände der Stadt Köthen (Anhalt) und 
der Eigenbetriebe, 


3. die Prüfung der Betätigung der Stadt Köthen (Anhalt) als Gesellschafter oder 
Aktionär in Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit, 


4. die Vorprüfung von Verwendungsnachweisen öffentlicher Mittel. 
5. Die Buch-, Betriebs- und Kassenprüfungen, die sich die Stadt Köthen (Anhalt) bei 


einer Beteiligung, bei der Hingabe eines Darlehens oder sonst vorbehalten hat. 
 


 
 


§ 4  Befugnisse des Rechnungsprüfungsamtes 


    
 


(1) Das Rechnungsprüfungsamt ist im Rahmen seiner Aufgaben befugt, von den Ämtern 
und Einrichtungen der Stadtverwaltung Köthen (Anhalt) sowie den seiner Prüfung 
unterliegenden Gesellschaften, Eigenbetrieben, Stiftungen usw. jede für die Prüfung 
notwendige Auskunft, den Zutritt zu allen Diensträumen, das Öffnen von Behältnissen 
usw. und die Vorlage, Aushändigung und Einsendung von Akten, Schriftstücken und 
sonstigen Unterlagen, sowie  den lesenden Zugriff zu automatisierten 
Datenverarbeitungsverfahren zu verlangen, soweit nicht gesetzliche Bestimmungen 
entgegenstehen. 
 


(2) Der Leiter und die Prüfer des Rechnungsprüfungsamtes sind berechtigt, die im 
Rahmen ihrer Prüfungsaufgaben notwendigen Ortsbesichtigungen vorzunehmen und 
zu prüfende Veranstaltungen zu besuchen.  


 
(3) Der Leiter und die Prüfer des Rechnungsprüfungsamtes sind berechtigt an den 


Sitzungen des Stadtrates und seiner Ausschüsse teilzunehmen. 
 
 


 


§ 5 Pflichten des Rechnungsprüfungsamtes 


 
 


(1) Es ist darauf Rücksicht zu nehmen, dass durch die Prüfung der Geschäftsablauf 
möglichst nicht gehemmt oder gestört wird. 
 


(2) Soweit es der Prüfzweck zulässt, ist bei Prüfungen, über die anschließend ein Bericht 
erstattet wird, der Amtsleiter oder sein Stellvertreter vor Beginn der Prüfung zu 
unterrichten. Vor Abschluss solcher Prüfungen soll das Prüfungsergebnis besprochen 
werden, sofern nicht im beiderseitigen Einvernehmen darauf verzichtet wird. 


 
(3) Werden bei Durchführung einer Prüfung Veruntreuungen, Unterschlagungen oder 


wesentliche Unkorrektheiten festgestellt, oder liegt dazu ein begründeter Verdacht 
vor, so ist der Oberbürgermeister unverzüglich durch den Leiter des 
Rechnungsprüfungsamtes zu informieren. 


 
(4) Das Rechnungsprüfungsamt legt Berichte : 


1. über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Gesamtabschlusses und 
2. über andere wichtige Prüfungen  
dem Oberbürgermeister vor. Ob es sich um wichtige Prüfungen im Sinne des Satzes 
1 Ziffer 2 handelt, entscheidet der Leiter des Rechnungsprüfungsamtes. 
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§ 6 Unterrichtung und Beteiligung des  


Rechnungsprüfungsamtes 


 
 


(1) Alle städtischen Ämter, Einrichtungen, Eigenbetriebe und Gesellschaften haben den 
Prüfern des Rechnungsprüfungsamtes ihre Arbeit zu erleichtern. 
 


(2) Sie haben nach Aufforderung in angemessener Zeit auf Prüfberichte oder 
Prüfbemerkungen des Rechnungsprüfungsamtes, die ihnen zugehen, schriftlich 
Stellung zu nehmen. 
Die Unterzeichnung der Stellungnahmen obliegt dem Amtsleiter, in wichtigen 
Angelegenheiten dem Dezernenten bzw. Oberbürgermeister. 


 
(3) Die Amtsleiter haben das Rechnungsprüfungsamt sowie gleichzeitig den 


Dezernenten oder dessen Vertreter von Unregelmäßigkeiten sowie 
Kassenfehlbeträgen, die in Ämtern, Einrichtungen und Eigenbetrieben vermutet oder 
festgestellt werden, unter Darlegung des Sachverhaltes unverzüglich schriftlich in 
Kenntnis zu setzen. Bei Gesellschaften, Anstalten, Stiftungen usw., soweit diese der 
Prüfung des Rechnungsprüfungsamtes unterliegen, haben die Geschäftsführer bzw. 
Vorstände in diesen Fällen unverzüglich das Rechnungsprüfungsamt zu unterrichten. 
 


(4)  Die Namen, Amts- und Dienstbezeichnungen der im Beschaffungswesen sowie im 
Kassen- und Rechnungswesen zeichnungs- bzw. anordnungsberechtigten Mitarbeiter 
sind dem Rechnungsprüfungsamt schriftlich mitzuteilen. 


 
(5) Dem Rechnungsprüfungsamt ist Mitteilung zu machen, sofern beabsichtigt ist: 


1. Änderungen in der Organisation der Verwaltung oder auf dem Gebiet des 
Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens vorzunehmen;  


2. Zahlstellen, Geldannahmestellen, Handvorschüsse und Sonderkassen 
einzurichten oder aufzuheben; 


3. Geldwerte Drucksachen einzuführen. 
 


(6) Geplante Maßnahmen dieser Art sind dem Rechnungsprüfungsamt rechtzeitig 
bekannt zu geben, damit es sich vor der Entscheidung gutachterlich dazu äußern 
bzw. begleitend prüfen kann, sofern es das für notwendig erachtet. 


 
(7) Dem Rechnungsprüfungsamt sind die beabsichtigte Einführung bzw. Änderung aller 


EDV-Programme, die den Bereich des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesens 
berühren rechtzeitig bekanntzugeben. 
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§ 7 Einreichung von Prüfungsunterlagen 


 
 


(1) Dem Rechnungsprüfungsamt sind alle Rechtsgrundlagen, Vorschriften und Erlasse 
durch die Bestimmungen des Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen erlassen, 
erläutert oder aufgehoben werden, sogleich bei ihrem Erscheinen zuzuleiten.  
Satzungen, Dienstanweisungen und Verfügungen der Stadt Köthen (Anhalt)  sowie 
beabsichtigte  Änderungen, die Auswirkungen auf das Haushalts-, Kassen- und 
Rechnungswesen haben, sind dem Rechnungsprüfungsamt im Entwurf zur 
Stellungnahme zu übergeben. 
Alle übrigen Unterlagen, die das Rechnungsprüfungsamt als Arbeitsgrundlage 
benötigt ( z.B. Arbeitsanordnungen, Dienstpläne, Lohntarife, Preisverzeichnisse, 
Gebührenordnungen, Richtsatzregelungen, Gesellschaftsverträge bzw. –satzungen, 
EDV-Dokumentationen, Ergänzungen zu Gesetzessammlungen, Literatur zum 
Themenkreis und dgl.), sind ihm zeitgerecht zur Verfügung zu stellen.  
 


(2) Dem Rechnungsprüfungsamt sind ferner unaufgefordert einzureichen: 
1. die Zwischen- und Jahresabschlüsse, die Kosten-und Leistungsrechnungen sowie 


die Geschäftsberichte der wirtschaftlichen Unternehmen und öffentlichen 
Einrichtungen der Stadt; 


2. die Ankündigungsschreiben von Prüfungen übergeordneter und sonstiger Stellen 
(Bundes-, Landesrechnungshof, Finanzamt, Wirtschaftsprüfer usw.), die 
Prüfungsberichte und dazugehörigen Stellungnahmen der Verwaltung; 


3. die Abschlüsse und Berichte von Unternehmen, Verbänden und Einrichtungen, an 
denen die Stadt beteiligt ist; 


4. die Prüfberichte des Kassenaufsichtsbeamten sowie die Stellungnahmen der 
Verwaltung; 


5. die Tagesordnungen, Vorlagen (einschließlich Tischvorlagen) und 
Sitzungsniederschriften des Stadtrates und seiner Ausschüsse; 


6. die Anzeigen und Abrechnungen von Vergaben; 
7. die Erteilung von Vollmachten  zur Abgabe von verpflichtenden Erklärungen 


(Name und Umfang); 
8. die Ermächtigung zur Unterzeichnung von Kassenanordnungen;  
9. die Erteilung von Vollmachten  zur Ausübung von Kassengeschäften; 
10. Bescheide über Zuwendungen des Bundes, des Landes, des Landkreises oder 


sonstiger Zuwendungsgeber. 
 


(3) Dem Rechnungsprüfungsamt sind alle Submissionstermine mindestens 14 Tage vor 
der Submission schriftlich mitzuteilen. 
 


(4) Prüfungen entsprechend § 3 Abs. 2 Nr. 4 sind dem Rechnungsprüfungsamt 
mindestens zwei Wochen vorher anzuzeigen. 
Alle für die Prüfung erforderlichen Unterlagen, wie z.B. Fördermittelanträge und 
 –bescheide, Leistungsverzeichnisse, sämtliche Angebots-und 
Auswertungsbescheide, Niederschriften usw. sind dem Rechnungsprüfungsamt in 
einem zusammenhängenden und zeitlich geordneten Vorgang vorzulegen. 
Dem Rechnungsprüfungsamt ist nach Vorlage des Vorganges eine Mindestprüfzeit 
von 14 Werktagen einzuräumen. Diese Mindestlaufzeit ist von den Fachämtern 
zwingend zu beachten.  
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§ 8 Ausnahmen, Inkrafttreten 


 
 


(1) Wenn dringende dienstliche Gründe es erfordern, ist der Leiter des 
Rechnungsprüfungsamtes befugt, bei der Anwendung der Vorschriften der 
Rechnungsprüfungsordnung und der Dienstanweisung für das 
Rechnungsprüfungsamt vorübergehend Einschränkungen anzuordnen oder einzelne 
Gebiete von der Prüfung auszunehmen. Das gleiche gilt auch, wenn die personelle 
Situation des Rechnungsprüfungsamtes die Ausführung der Aufgaben entsprechend  
§ 3 Abs. 2 dieser Rechnungsprüfungsordnung nicht in vollem Umfang ermöglicht. 
 


(2) Diese Rechnungsprüfungsordnung und die als Anlage beigefügte Dienstanweisung 
treten am  Tage nach dem Beschluss des Stadtrates in Kraft. 
Gleichzeitig treten die Rechnungsprüfungsordnung in der Fassung vom 11. Juni 2009 
sowie die Dienstanweisung für das Rechnungsprüfungsamt vom 11. Juni 2009 außer 
Kraft. 


  
(3) Alle Stellenbezeichnungen in dieser Rechnungsprüfungsordnung gelten sowohl in der 


männlichen als auch in der weiblichen Form. 
 
 
 
 
Anlage:   Dienstanweisung für das Rechnungsprüfungsamt 
 


 
 





Anlage zur Sitzungsvorlage
RPO neu.pdf
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1. Allgemeines 


 


1.1. Leiter des Rechnungsprüfungsamtes 


 
Der Leiter des Rechnungsprüfungsamtes ist für die ordnungsgemäße Erledigung der 
Dienstgeschäfte des Rechnungsprüfungsamtes verantwortlich. Der Leiter des 
Rechnungsprüfungsamtes teilt den Prüfern die Prüfgebiete im Rahmen des 
Dienstverteilungsplanes zu. 
Zur Wahrung einheitlicher Arbeitsgrundsätze und Erfahrungsaustausch führt er    
Dienstbesprechungen durch. 


 
 


1.2. Prüfer 


 
Die Prüfer haben die Prüfungsgeschäfte innerhalb ihres Prüfungsgebietes in eigener       
Verantwortung unaufgefordert, rechtzeitig und nach bestem Wissen und Gewissen 
auszuführen. Sie sind verpflichtet: 
 dem Leiter des Rechnungsprüfungsamtes alle besonderen Wahrnehmungen und 


Mängel, namentlich bei Verdacht auf Veruntreuung und sonstige 
Pflichtwidrigkeiten mitzuteilen; 


 über alle Feststellungen, die sie bei ihrer Prüfungstätigkeit machen und über alle 
ihnen dienstlich bekannt werdenden Vorgänge Verschwiegenheit zu bewahren; 


 den Prüfungsauftrag mit der notwendigen Umsicht und Zweckdienlichkeit zu 
erfüllen. 


Die Prüfer haben vor Beginn ihrer Prüfung den  Amtsleiter des geprüften Amtes oder          
seinen Vertreter zu unterrichten, es sei denn, der Prüfungszweck lässt das nicht zu. 
Bei laufenden und regelmäßigen Prüfungen genügt eine einmalige, bei unvermuteten 
Prüfungen die nachträgliche Unterrichtung. 


 Art, Methode und Umfang der Prüfung sind im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften, 
 der Rechnungsprüfungsordnung, dieser Dienstanweisung und der von der Leitung 
 der Rechnungsprüfung erteilten Weisungen den Prüfern überlassen. 
 Die Prüfer haben sich über die für ihr Arbeitsgebiet maßgebenden gesetzlichen 
 Bestimmungen und Anordnungen genau zu unterrichten. 
 
 


1.3. Allgemeine Dienstvorschriften 


 
Für den allgemeinen Dienstbetrieb sind die für die übrigen städtischen Ämter und 
Dienstkräfte geltenden Vorschriften und Anweisungen maßgebend. 


 
 


1.4. Prüfungsberichte 


 
Das Ergebnis der Prüfung ist in einem in einer sachlichen und klaren Form verfassten 
Prüfbericht zusammen zu fassen. 
Er hat folgende Angaben zu enthalten: 
 auf welche Prüfungsunterlagen sich die Prüfung stützt (Gesetz, Satzung, 


Dienstanweisung, Prüfungsauftrag oder –ersuchen), 
 worauf sich die Prüfung erstreckt hat, 
 wie die Prüfung ausgeführt wurden ist (lückenlose Prüfung oder Umfang der 


Stichproben), 
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 welcher Prüfer in welchem Zeitraum geprüft hat, 
 welches Ergebnis die Prüfung gehabt hat (Sachverhalt, festgestellte Mängel, 


Fehlerquellen). 
 


Jeder Bericht  muss sachlich, kurz und klar abgefasst sein. Unbedeutende 
Beanstandungen sind möglichst während der Prüfung im Benehmen mit der geprüften 
Stelle auszuräumen. Hierüber ist im Bericht ein allgemeiner Hinweis aufzunehmen. 
Berichte über die Prüfung von Unregelmäßigkeiten sollen folgende Angaben 
enthalten: 


 Sachverhalt  
 Anhörung der beteiligten Dienstkräfte (und ggf. anderer      Personen 
 Vorschlag zur Regulierung des Schadens 
 Feststellung bei Mängeln von Sicherungsmaßnahmen 
 Änderungsvorschläge 


Der Bericht zur Prüfung des Jahres -bzw. Gesamtabschlusses hat einen 
Bestätigungsvermerk zu enthalten. Dieser muss, soweit er nicht einzuschränken oder 
zu versagen ist, bestätigen, dass der Jahresabschluss nach pflichtgemäßer Prüfung 
den gesetzlichen Vorschriften entspricht und unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Stadt vermittelt.  
Über die laufende Prüfung der Rechnungsbelege, Kassenbücher usw. ist ein Bericht 
nur erforderlich, wenn die Prüfung zu wesentlichen Beanstandungen geführt hat. Für 
die Beanstandungen von formalen Mängeln sind möglichst Vordrucke zu verwenden. 


  
 


1.5. Prüfzeichen 


 
Die Prüfer verwenden für alle Prüfungsbemerkungen und Zeichen auf Belegen, in 
Büchern, Akten usw. urkundenechte Schreibmittel in grüner Farbe. Als Prüfzeichen 
können auch Stempel verwendet werden. Neben den Prüfungsbemerkungen und 
Prüfzeichen hat der Prüfer sein Namenszeichen und das Datum zu setzen. 
Bei den Prüfungen ist in den Büchern ein mit Namenszeichen und Datum versehener 
Prüfvermerk anzubringen. 
 


  


1.6. Unterzeichnung der Prüfberichte und Prüfungsmitteilungen, Schriftverkehr 


 
Bei Prüfungen, die nur zu allgemeinen Feststellungen führen, aber keine 
Beanstandung, Anregungen oder bemerkenswerte Feststellungen enthalten, sind die 
Vermerke vom Prüfer zu unterschreiben und dem Leiter des  Rechnungsprüfungs-
amtes vorzulegen. 
Berichte, die über die Feststellung von Tatbeständen hinaus Beanstandungen, 
Vorschläge und Gutachten enthalten, sind vom Leiter des Rechnungsprüfungsamtes 
und dem sachbearbeitenden Prüfer zu unterschreiben. 
Durch ihre Unterschrift übernehmen der Leiter des Rechnungsprüfungsamtes und der 
Prüfer gemeinsam die Verantwortung für den Inhalt des Prüfberichtes bzw. der 
Prüfungsmitteilung. Für die Richtigkeit seiner Feststellung ist der Prüfer allein 
verantwortlich. 
Schreiben, die sich aus der Vorlage und der weiteren Bearbeitung der Prüfberichte 
ergeben, werden vom Leiter des Rechnungsprüfungsamtes unterzeichnet. Das 
gleiche gilt für den sonstigen Schriftverkehr. 
Für die Beantwortung von Berichten und Anfragen soll den Ämtern  eine 
angemessene Frist gesetzt werden. Sie beträgt im Allgemeinen zwei Wochen. Die 
Frist ist von den Prüfern zu überwachen. 
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1.7. Befangenheit, Interessenkollision 


 
Die Prüfer haben den Leiter des Rechnungsprüfungsamtes unverzüglich zu 
verständigen, wenn zu Dienstkräften, deren Arbeitsgebiete sie zu prüfen haben, nach 
der Zivilprozessordnung ein Zeugnisverweigerungsrecht besteht. 
Dem Leiter des Rechnungsprüfungsamtes und den Prüfern ist es grundsätzlich 
untersagt, Aufgaben der Verwaltung zu erledigen, zum Beispiel 
Zahlungsanordnungen zu fertigen, zu berichtigen oder zu ergänzen, 
Richtigkeitsbescheinigungen auf Kassenanordnungen, Belegen oder in Büchern 
abzugeben.  
 


 


1.8. Meldung von Behinderungen und Schwierigkeiten bei der Prüfung 


 


Ergeben sich bei Prüfungen Behinderungen oder Schwierigkeiten, so ist zunächst der 
      Leiter des Rechnungsprüfungsamtes hiervon in Kenntnis zu setzen.  
      Können die die  Prüfung beeinträchtigenden Umstände nicht ausgeräumt werden,   


unterrichtet der Leiter des  Rechnungsprüfungsamtes den Oberbürgermeister.  
 


 
 


2. Prüfungsinhalte 


 


2.1. Belegprüfung 


 
Im Rahmen der Rechnungsprüfung sind Belege rechnerisch, förmlich und sachlich zu 
prüfen. 


 


2.1.1. Förmliche Prüfung 


 
Die Rechnungsbelege sind darauf zu prüfen, ob  
 die Zahlungs-und Buchungsanordnungen vorschriftsmäßig ausgestellt und von 


den anordnungsberechtigten Mitarbeitern unterschrieben sind; 
 die erforderlichen Bescheinigungen über die sachliche, rechnerische und 


fachtechnische Prüfung erteilt sind; 
 die notwendigen Unterlagen beigefügt sind. 


 


2.1.2. Rechnerische Prüfung 


 
Durch die rechnerische Prüfung soll festgestellt werden, ob die den Zahlungs- und 
Buchungsanordnungen zugrunde liegenden Zahlen in den Hebelisten, Rechnungen, 
Zusammenstellungen und sonstigen Unterlagen im Einzelnen und insgesamt richtig 
errechnet sind.  


  


2.1.3. Sachliche Prüfung 


 
Die sachliche Prüfung der Belege umfasst die Feststellung, ob  
 die Erträge bzw. Einzahlungen und Aufwendungen bzw. Auszahlungen unter 


Beachtung der haushaltsrechtlichen Bestimmungen ordnungsgemäß, rechtzeitig 
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und vollständig zum Soll gestellt und dem richtigen Haushaltsjahr zugeordnet 
wurden; 


 bei der Veranlagung und Festsetzung von Steuern, Gebühren und Beiträgen und 
dergleichen sowie bei der Anordnung von Zahlungen nach den Gesetzen, 
Rechtsverordnungen, Verwaltungsvorschriften und Beschlüssen des Stadtrates 
und der Ausschüsse des Stadtrates verfahren worden ist; 


 bei Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen die geltenden 
Vorschriften beachtet worden sind; 


 die Zahlungs- und Buchungsanordnungen den Rechtsvorschriften und 
eingegangenen Verpflichtungen entsprechen; 


 die Einziehung aller Forderungen nachdrücklich betrieben worden ist, 
insbesondere ob die Vollstreckungsmaßnahmen oder die gerichtliche Beitreibung 
rechtzeitig veranlasst worden sind; 


 die angeordneten Auszahlungen ordnungsgemäß und termingerecht geleistet 
worden sind und  mit den Lieferscheinen, Wiegescheinen, Plänen, 
Kostenvoranschlägen, Angeboten, Preisvereinbarungen usw. übereinstimmen; 


 die gesetzlichen Preisbindungen, Tarifsätze und ortsübliche Preise nicht 
überschritten worden sind, bei gleichartigen Gütern einheitliche Preise vereinbart 
wurden, gemeinsame Einkäufe stattfanden und die Vorschriften und Grundsätze 
des öffentlichen Vergabe- und Preisrechts angewandt worden sind; 


 die Lieferung oder Leistung eindeutig und erschöpfend im Auftrag beschrieben 
ist; 


 die Beschaffungsstelle nicht übergangen worden ist; 
 ein Auftrag oder Auszahlung nicht unberechtigt gestückelt wurde; 
 der Verbleib oder die Verwertung von Packmaterial und Gefäßen nachgewiesen 


oder Wertverrechnung oder Wertlosigkeit bescheinigt sowie bei der 
Wiederverwendung oder -verwertung von Altmaterial ordnungsmäßig und 
wirtschaftlich verfahren worden ist; 


 Abschlagszahlungen nur im Rahmen des Vertrages und entsprechend dem 
Stand der ausgeführten Arbeiten oder Lieferungen geleistet und bei der 
Schlusszahlung alle Abschlagszahlungen, Gegenforderungen der Stadt in Abzug 
gebracht wurden; 


 Skonto und Rabatt in der vereinbarten oder allgemein gültigen Höhe berechnet 
worden sind; 


 keine Doppelzahlungen oder unzulässige Aufrechnungen vorgekommen sind; 
 zulässige Ersatzansprüche geltend gemacht worden sind; 
 die Bezüge der Beamten und Vergütungen der Angestellten und Arbeiter nach 


dem Besoldungsgesetz, den Tarif – und Arbeitsverträgen sowie nach 
zuverlässigen Stundennachweisen richtig berechnet und die Stellenpläne und 
Eingruppierungsvorschriften beachtet worden sind. 


 
 


2.2. Prüfung des Jahres- und Gesamtabschlusses 


 
Über die laufende förmliche, rechnerische und sachliche Prüfung hinaus ist festzustellen, 
ob 


 der Jahres- bzw. Gesamtabschluss ordnungsgemäß aufgestellt worden ist; 
 die erforderlichen Bestandteile enthält und die notwendigen Anhänge aufweist;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 der Jahresabschluss mit den Abschlusszahlen der Bücher übereinstimmt und 


rechnerisch richtig aufgestellt wurde und die Vorjahresergebnisse richtig 
übernommen wurden; 


 der Haushaltsplan eingehalten wurde, insbesondere die Inanspruchnahme der 
Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen sowie der bewilligten über- und 
außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen überwacht wird und die 
zur Verfügung stehenden Mittel stets erkennbar sind; 
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 die zum Haushaltsjahr gehörenden Erträge und Einzahlungen und 
Aufwendungen und Auszahlungen periodengerecht erfasst und dem 
entsprechenden Kostenträger, der richtigen Kostenstelle und Kostenart  
zugeordnet worden sind; 


 die Verpflichtungsermächtigungen vorschriftsmäßig abgewickelt worden sind; 
 zweckgebundene Erträge richtig verwendet worden sind; 
 die Deckungsvermerke zu Recht bestehen und beachtet wurden; 
 größere Abweichungen von den Haushaltsansätzen ausreichend begründet 


worden sind; 
 die Fehlbeträge aus Vorjahren und die Überschüsse nach dem Gesetz behandelt 


und bei der Bildung und Verwendung von Rücklagen die gesetzlichen 
Vorschriften eingehalten worden sind; 


 die Vermögenswerte und Schulden der Stadt einschließlich ihrer Veränderungen 
in der Bilanz zutreffend erfasst sind; 


 die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden vollständig 
dokumentiert und verständlich zum Ausdruck gebracht worden sind; 


 die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden geändert 
worden sind und der Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
gesondert dargestellt wurde; 


 wegen besonderer Umstände von der Gliederung der Bilanz,  Ergebnisrechnung 
oder Finanzrechnung des Vorjahres abgewichen wurde und die Abweichungen 
im Anhang begründet worden sind; 


 der Rechenschaftsbericht mit dem Jahresabschluss in Einklang steht; 
 Chancen und Risiken von besonderer Bedeutung für die  künftige Entwicklung 


der Stadt zutreffend dargestellt sind;  
 der Gesamtabschluss nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung 


und Gesamtabschlussrechnungslegung erfolgt ist und einheitliche Bilanzierungs- 
und Bewertungsgrundsätze angewandt wurden; 


 die Beanstandungen und Anregungen zu früheren Haushaltsrechnungen 
beachtet oder in der vorliegenden Rechnung erledigt worden sind. 


    
Im Rahmen der Jahres -und Gesamtabschlussprüfung ist die Prüfung des internen 
Kontrollsystems auf Vorhandensein, Eignung und Wirksamkeit einzubeziehen. Für 
die Prüfungen sind sowohl Kontrollsysteme, die die Buchhaltung und die 
Kassengeschäfte betreffen, als auch in den Bereichen, die Daten für die 
Rechnungslegung bereitstellen, relevant.  


 
 


2.3. Prüfung der Eröffnungsbilanz 


 
Gemäß § 114 Absatz 4 KVG LSA ist zu prüfen, ob die Eröffnungsbilanz ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Lage der Stadt unter Beachtung der 
Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung vermittelt. Bei der Prüfung ist insbesondere 
festzustellen, ob 


 die gesetzlichen Vorschriften und die sie ergänzenden Bestimmungen beachtet 
worden sind; 


 die Vermögensgegenstände, getrennt in Anlagevermögen und Umlaufvermögen, 
sowie das Fremdkapital  getrennt in Verbindlichkeiten und Rückstellungen sowie 
die Sonderposten und die Rechnungsabgrenzungsposten vollständig erfasst und  
richtig bewertet wurden; 


 die zutreffenden Nutzungsdauern und Abschreibungen zugrunde gelegt worden; 
 die Bildung von Sonderrücklagen erforderlich war und diese in der 


Eröffnungsbilanz im Wert angemessen ausgewiesen worden sind; 
 die einzelnen Bilanzdaten sachlich und rechnerisch in vorschriftsmäßiger Weise 


begründet und belegt worden sind; 
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 der Differenzbetrag aus Aktiv- und Passivposten im Wert korrekt gebildet und 
richtig dargestellt wurde.  
 
 


2.4. Prüfung der Inventur und Inventarisierung 


 
Bei der Durchführung der Prüfung der Inventur ist darauf zu achten, ob bzw. inwieweit die 
Grundsätze ordnungsgemäßer Inventur und die Regelungen der Dienstanweisung zur 
Durchführung von Inventuren und Aufstellung von Inventaren der Stadt Köthen (Anhalt) 
beachtet worden sind. 
Die Prüfung der Inventarisierung beinhaltet im Wesentlichen ob die Grundsätze 
ordnungsgemäßer Buchführung eingehalten wurden. Diese sind der  


 Grundsatz der Vollständigkeit; 
 Grundsatz der Wahrheit; 
 Grundsatz der Einzelerfassung und Einzelbewertung; 
 Grundsatz der Dokumentation; 
 Grundsatz der Richtigkeit und Klarheit; 
 Grundsatz der Wesentlichkeit und Wirtschaftlichkeit. 


Deren Einhaltung ist zu dokumentieren. 
 


 


2.5. Prüfung von Vergaben 


 
Die Prüfung des Rechnungsprüfungsamtes ist eine Rechtmäßigkeitsprüfung  der 
Einhaltung der haushalts- als auch vergaberechtlichen Vorschriften. Sie hat in erster 
Linie vor Erteilung des Zuschlags zu erfolgen.  
Bei der Prüfung von Vergaben ist insbesondere festzustellen, ob 


 die Lieferung oder Leistung notwendig, zweckmäßig und wirtschaftlich ist; 
 die erforderlichen Mittel im Haushaltsplan verfügbar sind; 
 die vergaberechtlichen Bestimmungen eingehalten worden sind, 
 die festgelegten Zuständigkeitsgrenzen der Verwaltung und der Ausschüsse des 


Stadtrates beachtet worden sind, 
 die Aufträge nicht unzulässig gestückelt worden sind. 


 
 


2.6. Prüfung von Baumaßnahmen 


 
Während der Bauausführung sind in angemessenem Umfang örtliche Prüfungen 
vorzunehmen und die Unterlagen der Ämter (Bauleitpläne, Leistungsverzeichnisse, 
Verträge)heranzuziehen, um festzustellen, ob die Bauarbeiten vertragsgemäß ausgeführt 
und die berechneten Baustoffe und Materialien vollständig verwandt oder auf Lager 
genommen worden sind. Jede Baustellenbesichtigung ist mit den notwendigen Angaben 
über den Stand des Vorhabens, festgestellte Mängel und getroffene Maßnahmen in 
einem Aktenvermerk festzuhalten. Falls erforderlich, ist zusätzlich ein ausführlicher 
Prüfungsbericht zu fertigen. Die Abstellung von Mängeln ist zu verfolgen. Die örtlichen 
Prüfungen sind mit dem Leiter des  Rechnungsprüfungsamtes abzustimmen und von 
diesem vor Durchführung zu genehmigen. 
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2.7. Prüfung der Verwaltung auf Organisation, Zweckmäßigkeit und 
Wirtschaftlichkeit    


 
Der Prüfer hat im Rahmen seiner Prüftätigkeit bei den zu seinem Arbeitsgebiet 
gehörenden Ämtern und Betrieben darauf zu achten, dass die Aufgabenerledigung unter 
Beachtung der Grundsätze der Organisation, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit 
durchgeführt wird. 
Dabei ist vor allem zu prüfen, ob 


 Die Verwaltungsgeschäfte einfacher, zweckmäßiger und wirtschaftlicher 
abgewickelt werden können, 


 Die Verfügungs- und Anordnungsbefugnisse für die Bewirtschaftung der 
Haushaltsmittel zweckmäßig und sachentsprechend geregelt sind; 


 In allen Verwaltungsbereichen hinreichend Vorkehrungen getroffen sind, die 
einen Verlust an städtischen Vermögen durch fahrlässiges und schuldhaftes 
Handeln soweit wie möglich ausschließen. 


 
 


2.8. Überwachung des Zahlungsverkehrs 


 
Der Prüfer hat die Aufgabe, die Abwicklung des gesamten Geschäftsbetriebes und des 
Geschäftsganges der Stadtkasse, Zahlstellen, Geldannahmestelle, Handvorschüsse und 
Sonderkassen nach den Vorschriften der Gemeindekassenverordnung und den hierzu 
ergangenen Dienst- und Geschäftsanweisungen zu prüfen .  
Weiterhin ist zu prüfen ob die Kassenaufsicht ordnungsgemäß wahrgenommen wird. 
Bezüglich Umfang und Inhalt  der Kassenprüfungen und Kassenbestandsaufnahmen, 
sowie Bericht sind die gesetzlichen Regelungen der §§ 40-42 GemKVO Doppik zu 
beachten. 
 


2.8.1. Prüfung der Kassenbücher und Konten 


 
Die Prüfung der Kassenbücher und Konten hat nach den Bestimmungen der GemKVO     
Doppik und den sonstigen Vorschriften zu erfolgen. 
Die bei der Belegabnahme oder bei Buchprüfungen fehlenden Kassenanordnungen oder 
sonstigen Buchungsunterlagen sind in einem Prüfbericht aufzuführen. Der Prüfer hat 
darauf zu achten, dass die fehlenden Unterlagen – ggf. Ersatzbelege umgehend beschafft 
werden. 
 


2.8.2. Prüfung der Wertgegenstände 


 
Bei der Prüfung der im Verwahrgelass der Stadtkasse hinterlegten Wertgegenstände ist     
festzustellen, ob nach den gesetzlichen Bestimmungen sowie der Dienstanweisung für 
die Stadtkasse  verfahren worden ist. 


 


2.8.3. Prüfung der geldwerten Drucksachen 


 
Der Prüfer hat zu überwachen, dass über alle geldwerten Drucksachen eine genaue 
Bestands- und Verbrauchskontrolle geführt, der Wert der verwendeten Gebührenmarken 
und Quittungsvordrucke in voller Höhe vereinnahmt wird und die Drucksachen gegen 
missbräuchliche Benutzung gesichert sind. Der Bestand und die ordnungsgemäße 
Verwendung der geldwerten Drucksachen sind in Stichproben zu prüfen. 
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2.8.4. Verfahren bei Unstimmigkeiten 


 
Wenn Kassenfehlbeträge nicht geklärt werden können oder ein Verdacht auf 
Buchfälschung oder andere Unregelmäßigkeiten vorliegt, über deren Entstehung keine 
hinreichende Klarheit zu erlangen ist, hat der Prüfer unverzüglich dafür zu sorgen, dass 
die Kassenbestände, Kassenbücher, Konten und Belege sichergestellt werden, um zu 
verhindern, dass Eintragungen in den Büchern geändert werden oder durch andere 
Handlungen der Tatbestand verdunkelt wird. Der Leiter des Rechnungsprüfungsamtes ist 
zur Abstimmung der zu treffenden weiteren Maßnahmen zu unterrichten. Der Leiter des 
Rechnungsprüfungsamtes informiert den Kassenaufsichtsbeamten. 


 
   


2.9. Prüfung der Eigenbetriebe und Eigengesellschaften 


 
Die Eigenbetriebe und Eigengesellschaften sind nach den gleichen Grundsätzen zu 
prüfen, wie sie für die Prüfung der übrigen Gemeindewirtschaft maßgebend sind, soweit 
Gesetze, Satzungen und Sonderbestimmungen nicht anderes vorsehen. 
Dabei ist auf die Jahresabschlussprüfung nach §142 KVG LSA abzustellen. 
Das Rechnungsprüfungsamt kann sich hierzu eines Wirtschaftsprüfers bedienen. 
 


 


2.10. Prüfung von Beteiligungen und Zuwendungen 


 
Art und Umfang der Betriebsprüfungen, die das Rechnungsprüfungsamt aufgrund von 
Beteiligungen der Stadt auszuführen hat, richten sich nach den besonderen Verträgen 
und Vereinbarungen. 
Entsprechendes gilt für die Prüfung von Verwendungsnachweisen aus städtischen 
Mitteln. 
Bestimmte Teilgebiete, die aufgrund der Pflichtprüfung von einem öffentlich bestellten 
Wirtschaftsprüfer oder einem anderen Prüfer geprüft werden, sind vom 
Rechnungsprüfungsamt nicht noch einmal zu prüfen. 


 
 


3. Ausnahmen von den Bestimmungen der Dienstanweisung 


 
Der Leiter des Rechnungsprüfungsamtes ist berechtigt, hinsichtlich Zahl und Umfang der 
Prüfungen Ausnahmen zuzulassen, wenn dienstliche oder sonstige Interessen es 
erfordern. 
 


 


4. Sprachliche Gleichstellung 


 
Alle Stellenbezeichnungen in dieser Dienstanweisung gelten sowohl in der männlichen 
als auch weiblichen Form. 
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     Alte Fassung Rechnungsprüfungsordnung Neue Fassung Rechnungsprüfungsordnung Anmerkungen zu Änderungen 


§ 1 Stellung des Rechnungsprüfungsamtes § 1 Stellung des Rechnungsprüfungsamtes  


(1) Die Stadt Köthen (Anhalt) unterhält ein 
Rechnungsprüfungsamt auf der Grundlage des 
§ 127 Abs. 1 GO LSA 


(1) Die Stadt Köthen (Anhalt) unterhält ein 
Rechnungsprüfungsamt auf der Grundlage des  
§ 138 Abs. 1 KVG LSA. 


 


Änderung der Gesetzesgrundlage  


(2) Das Rechnungsprüfungsamt ist dem Stadtrat der 
Stadt Köthen (Anhalt) verantwortlich und in seiner 
sachlichen Tätigkeit ihm unterstellt. 


§ 128 Abs. 1 Satz 2 GO LSA bleibt unberührt. 


(2) Für die Rechtsstellung des 
Rechnungsprüfungsamtes gelten die 
Bestimmungen des § 139 KVG LSA. 


Rechtsstellung ergibt sich aus § 139 
KVG LSA. 


(3) In der Bearbeitung und Beurteilung der 


Prüfungsvorgänge ist das Rechnungsprüfungsamt 
nur dem Gesetz unterworfen. 


(3)  Das Rechnungsprüfungsamt ist so  auszustatten, 


dass es seien Prüfungstätigkeit mit fachlich 
geeigneten Dienstkräften und den erforderlichen 
Arbeitsmitteln im gesetzlich vorgegebenen Rahmen 


erfüllen kann. 
 


 


(4) Das Rechnungsprüfungsamt führt den mit den 
Prüfungsgeschäften verbundenen Schriftwechsel 


selbständig. 


(4) Das Rechnungsprüfungsamt führt den mit den 
Prüfungsgeschäften verbundenen Schriftwechsel 


selbständig. 
 


 


 (5) entfällt Durch neue Formulierung des Abs.  
2 kann  Abs. 5 entfallen. 


§ 2 Zweckbestimmung, Dienstanweisung § 2 Zweckbestimmung Dienstanweisung  


(1) Die Rechnungsprüfungsordnung bestimmt Rahmen 
und Grundsätze der Rechnungsprüfung der Stadt 
Köthen (Anhalt). 


(1) Die Rechnungsprüfungsordnung bestimmt Rahmen 
und Grundsätze der Rechnungsprüfung der Stadt 
Köthen (Anhalt). 


 


 


(2) Zur Ausführung der Rechnungsprüfungsordnung 
erlässt der Stadtrat eine Dienstanweisung für das 
Rechnungsprüfungsamt (Anlage) 


(2) Zur Ausführung der Rechnungsprüfungsordnung 
erlässt der Stadtrat eine Dienstanweisung für das 
Rechnungsprüfungsamt (Anlage) 


 


 


 § 3 Leiter und Prüfer des Rechnungsprüfungsamtes Durch neue Formulierung des Abs.  
2 kann  § 3 entfallen.  







2 
 


§ 3 Aufgaben des Rechnungsprüfungsamtes § 3  Aufgaben des Rechnungsprüfungsamtes  


(1) Dem Rechnungsprüfungsamt obliegen gemäß  


§ 129  Abs. 1 GO LSA die folgenden gesetzlichen 
Pflichtaufgaben: 
1. die Prüfung der Jahresrechnung. Der vom 


Rechnungsprüfungsamt zu fertigende 
schriftliche Schlussbericht ist dem 
Oberbürgermeister zuzuleiten. 


2. die Prüfung der Jahresabschlüsse der 
wirtschaftlichen Unternehmen  der Stadt, die als 
Eigenbetriebe geführt werden, nach Maßgabe 


des § 131 GO LSA; 
3. die laufende Prüfung der Kassenvorgänge und 


Belege zur Vorbereitung der Jahresrechnung; 


4. die Kassenüberwachung, insbesondere die 
Vornahme der Kassenprüfungen bei den 
Kassen der Stadt und der Eigenbetriebe, 


unbeschadet der Regelungen über die 
Kassenaufsicht; 


5. die Prüfung von Vergaben. 


 
 


(1) Dem Rechnungsprüfungsamt obliegen die 


Pflichtaufgaben  gemäß  
§ 140 Abs. 1  KVG LSA.  


 


 


Neue Pflichtaufgaben gemäß § 140 


KVG LSA  sind die Prüfung des 
Gesamtabschlusses, Prüfung der 
Eröffnungsbilanz. 


Aufführung der einzelnen 
Pflichtaufgaben kann entfallen,  da 
bereits gesetzlich. 


(2) Dem Rechnungsprüfungsamt werden aufgrund des 
§ 129 Abs. 2 GO LSA die folgenden weiteren 


Aufgaben übertragen: 
1. die Prüfung der Organisation, Zweckmäßigkeit  


und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung; 


 
 
 


2. die Prüfung der Betätigung der Stadt als 
Gesellschafter oder Aktionär in Unternehmen 
mit eigener Rechtspersönlichkeit; 


 
3. die Vorprüfung von Verwendungsnachweisen. 


 


(2) Dem Rechnungsprüfungsamt werden aufgrund des 
§ 140 Abs. 2 KVG LSA die folgenden weiteren 


Aufgaben übertragen: 
1. die Prüfung der Organisation, Zweckmäßigkeit  


und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung, 


2. die Prüfung der Vorräte und 
Vermögensbestände der Stadt Köthen (Anhalt) 
und der Eigenbetriebe, 


3. die Prüfung der Betätigung der Stadt Köthen 
(Anhalt) als Gesellschafter oder Aktionär in 
Unternehmen mit eigener Rechtspersönlichkeit, 


4. die Vorprüfung von Verwendungsnachweisen 
öffentlicher Mittel. 


5. Die Buch-, Betriebs-und Kassenprüfungen, die 


sich die Stadt Köthen (Anhalt) bei einer 
Beteiligung bei der Hergabe eines Kredites oder 


Dem Rechnungsprüfungsamt 
werden die  unter § 140 Abs. 2 KVG 


LSA genannten übertragbaren 
Aufgaben übertragen. 
Das Rechnungsprüfungsamt wird 


vom Stadtrat neu mit der Prüfung der 
Vorräte und Vermögensbestände der 
Stadt und der Eigenbetriebe 


beauftragt.  
Gemäß § 113 KVG LSA ist zum 
Schluss eines jeden Haushaltsjahres 


eine Inventur aller 
Vermögengegenstände, 
Verbindlichkeiten und 


Rechnungsabgrenzungsposten 
vorzunehmen.  
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sonst vorbehalten hat. 
 


In der Dienstanweisung der Stadt 
Köthen (Anhalt) über die Verwaltung 


des Inventars unter Punkt 7 Prüfung 
des Rechnungsprüfungsamtes, die 
Kämmerei und das Hauptamt  


ist die Prüfung der Inventur  durch 
das Rechnungsprüfungsamt bereits 
vorgesehen. Ebenso wird die 


Möglichkeit einer  Buch-, Betriebs-
und Kassenprüfung bei einer 
Beteiligung eingeräumt, soweit sich 


dies die Stadt vertraglich vorbehalten 
hat.  


§ 4 Befugnisse des Rechnungsprüfungsamtes § 4 Befugnisse des Rechnungsprüfungsamtes  


(1) Das Rechnungsprüfungsamt ist berechtigt, von 
den städtischen Ämtern,  Einrichtungen und 


Eigenbetrieben sowie den Geschäftsführern der 
seiner Prüfung unterliegenden Gesellschaften, 
Anstalten, Stiftungen usw. alle für die Prüfung 


notwendigen Auskünfte, die Vorlage und 
Aushändigung von Akten, Schriftstücken, 
Büchern u.a. Unterlagen, Zutritt zu allen 


Räumen und die Öffnung von Behältnissen zu 
verlangen. 


(1) Das Rechnungsprüfungsamt ist im Rahmen seiner 
Aufgaben befugt, von den Ämtern und 


Einrichtungen der Stadt Köthen (Anhalt) sowie den 
seiner Prüfung unterliegenden Gesellschaften, 
Eigenbetrieben, Stiftungen usw. jede für die 


Prüfung notwendige Auskunft, den Zutritt zu allen 
Diensträumen, das Öffnen von Behältnissen usw. 
und die Vorlage, Aushändigung und Einsendung 


von Akten, Schriftstücken und sonstigen 
Unterlagen, sowie  den lesenden Zugriff zu 
automatisierten Datenverarbeitungsverfahren zu 


verlangen, soweit nicht gesetzliche Bestimmungen 
entgegenstehen. 


 


Für die Prüfungsarbeit ist der 
lesende Zugriff auf 


Datenverarbeitungsverfahren 
erforderlich. Datenschutzrechtliche 
Bestimmungen sind dabei zu 


berücksichtigen. 


(2) Der Leiter und die Prüfer des 


Rechnungsprüfungsamtes sind berechtigt, die im 
Rahmen ihrer Prüfungsaufgaben notwendigen 
Ortsbesichtigungen vorzunehmen und zu prüfende 


Veranstaltungen zu besuchen. Die Prüfer bedürfen 
hierfür der Genehmigung des Leiters des 
Rechnungsprüfungsamtes. 


 


(2) Der Leiter und die Prüfer des 


Rechnungsprüfungsamtes sind berechtigt, die im 
Rahmen ihrer Prüfungsaufgaben notwendigen 
Ortsbesichtigungen vorzunehmen und zu prüfende 


Veranstaltungen zu besuchen.  


Der Prüfer entscheidet selbständig 


über die Notwendigkeit von 
Ortsbesichtigungen. Der Leiter wird 
über Dienstgänge informiert. 







4 
 


(3) Der Leiter und die Prüfer des 
Rechnungsprüfungsamtes sind berechtigt an den 


Sitzungen des Stadtrates und seiner Ausschüsse 
teilzunehmen. 


(3) Der Leiter und die Prüfer des 
Rechnungsprüfungsamtes sind berechtigt an den 


Sitzungen des Stadtrates und seiner Ausschüsse 
teilzunehmen. 


 


 


§ 5 Pflichten des Rechnungsprüfungsamtes § 5 Pflichten des Rechnungsprüfungsamtes  


(1) Es ist darauf Rücksicht zu nehmen, dass durch die 
Prüfung der Geschäftsablauf möglichst nicht 


gehemmt oder gestört wird. 
 


(1) Es ist darauf Rücksicht zu nehmen, dass durch die 
Prüfung der Geschäftsablauf möglichst nicht 


gehemmt oder gestört wird. 
 


Keine Änderung 


(2) Soweit es der Prüfzweck zulässt, ist bei Prüfungen, 
über die anschließend ein Bericht erstattet wird, der 


Amtsleiter (Geschäftsführer) oder sein Vertreter vor 
Beginn der Prüfung zu unterrichten.  
Vor Abschluss solcher Prüfungen soll eine 


Schlussbesprechung mit dem Leiter des 
Rechnungsprüfungsamtes stattfinden, sofern nicht 
im beiderseitigen Einvernehmen darauf verzichtet 


wird. Bei Prüfungen, die sich über einen längeren 
Zeitraum erstrecken, sind wichtige Feststellungen 
dem Amtsleiter (Geschäftsführer) oder seinem 


Vertreter bereits während der Prüfung zur Kenntnis 
zu bringen. Stehen dienstrechtliche Gründe der 
Prüfung oder dem zügigen Fortgang der 


Prüfungsarbeit entgegen, so verständigt der Leiter 
des Rechnungsprüfungsamtes den 
Oberbürgermeister. Die Prüfer haben bei Vorliegen 


solcher Gründe den Leiter des 
Rechnungsprüfungsamtes unverzüglich zu 
verständigen. 


 


(2) Soweit es der Prüfzweck zulässt, ist bei Prüfungen, 
über die anschließend ein Bericht erstattet wird, der 


Amtsleiter oder sein Stellvertreter vor Beginn der 
Prüfung zu unterrichten. Vor Abschluss solcher 
Prüfungen soll das Prüfungsergebnis besprochen 


werden, sofern nicht im beiderseitigen 
Einvernehmen darauf verzichtet wird. 


Verhalten bei Schwierigkeiten oder 
Behinderungen in Dienstanweisung 


unter Punkt 1.8. geregelt. 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 
 


 
 


(3) Werden Unregelmäßigkeiten oder wesentliche 
Unkorrektheiten festgestellt, ist der 
Oberbürgermeister unverzüglich durch den Leiter 


des Rechnungsprüfungsamtes zu informieren. 


(3) Werden bei Durchführung einer Prüfung 
Veruntreuungen, Unterschlagungen oder 
wesentliche Unkorrektheiten festgestellt, oder liegt 


dazu ein begründeter Verdacht vor, so ist der 
Oberbürgermeister unverzüglich durch den Leiter 
des Rechnungsprüfungsamtes zu informieren. 


 


Begriffliche Änderungen 
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(4) Das Rechnungsprüfungsamt legt Berichte : 
1. über die Prüfung der Jahresrechnung und 


2. über andere wichtige Prüfungen  
dem Oberbürgermeister vor. Ob es sich um 
wichtige Prüfungen im Sinne des Satzes 1 Ziffer 2 


handelt, entscheidet der Leiter des 
Rechnungsprüfungsamtes. 


(4) Das Rechnungsprüfungsamt legt Berichte : 
1. über die Prüfung des Jahresabschlusses und 


des Gesamtabschlusses und 
2. über andere wichtige Prüfungen 
dem Oberbürgermeister vor. Ob es sich um 


wichtige Prüfungen im Sinne des Satzes 1 Ziffer 2 
handelt, entscheidet der Leiter des 
Rechnungsprüfungsamtes. 


Neu: Berichte des 
Gesamtabschlusses 


§ 6 Unterrichtung des Rechnungsprüfungsamtes 
§ 6 Unterrichtung und Beteiligung des 


Rechnungsprüfungsamtes 


§ 6 und § 8 der 


Rechnungsprüfungsordnung wurden 
zu § 6 zusammengefasst. 


(1) Alle städtischen Ämter, Einrichtungen, 
Eigenbetriebe und Gesellschaften haben den 


Prüfern des Rechnungsprüfungsamtes ihre Arbeit 
zu erleichtern. 
 


(1) Alle städtischen Ämter, Einrichtungen, 
Eigenbetriebe und Gesellschaften haben den 


Prüfern des Rechnungsprüfungsamtes ihre Arbeit 
zu erleichtern. 
 


 
 


 
 
 


(2) Berichte und Prüfungsbemerkungen des 


Rechnungsprüfungsamtes, zu denen eine 
Stellungnahme gefordert wird, sind fristgerecht zu 
beantworten. Die Unterzeichnung des 


Antwortschreibens obliegt dem Amtsleiter 
(Geschäftsführer), in wichtigen Angelegenheiten 
dem Dezernenten. 


(2) Sie haben nach Aufforderung fristgerecht auf 


Prüfberichte oder Prüfbemerkungen des 
Rechnungsprüfungsamtes, die ihnen zugehen, 
schriftlich Stellung zu nehmen. 


Die Unterzeichnung der Stellungnahmen obliegt 
dem Amtsleiter (Geschäftsführer), in wichtigen 
Angelegenheiten dem Dezernenten bzw. 


Oberbürgermeister. 
 


Berücksichtigung des Vorschlags 


des RPA-Ausschusses, 
Formulierung “fristgerecht“ 
beizubehalten. 


(3) Die Amtsleiter haben das Rechnungsprüfungsamt 
sowie gleichzeitig den Dezernenten oder dessen 


Vertreter von Unregelmäßigkeiten sowie 
Kassenfehlbeträgen, die in Ämtern, Einrichtungen 
und Eigenbetrieben vermutet oder festgestellt 


werden, unter Darlegung des Sachverhaltes 
unverzüglich schriftlich in Kenntnis zu setzen.  
Bei Gesellschaften, Anstalten, Stiftungen usw., 


soweit diese der Prüfung des 
Rechnungsprüfungsamtes unterliegen, haben die 
Geschäftsführer bzw. Vorstände in diesen Fällen 


unverzüglich das Rechnungsprüfungsamt zu 
unterrichten. 


(3) Die Amtsleiter haben das Rechnungsprüfungsamt 
sowie gleichzeitig den Dezernenten oder dessen 


Vertreter von Unregelmäßigkeiten sowie 
Kassenfehlbeträgen, die in Ämtern, Einrichtungen 
und Eigenbetrieben vermutet oder festgestellt 


werden, unter Darlegung des Sachverhaltes 
unverzüglich schriftlich in Kenntnis zu setzen. Bei 
Gesellschaften, Anstalten, Stiftungen usw., soweit 


diese der Prüfung des Rechnungsprüfungsamtes 
unterliegen, haben die Geschäftsführer bzw. 
Vorstände in diesen Fällen unverzüglich das 


Rechnungsprüfungsamt zu unterrichten. 
 


alte Formulierung wird beibehalten. 


(4) Die Namen, Amts- und Dienstbezeichnungen der im (4) Die Namen, Amts- und Dienstbezeichnungen der im  
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Beschaffungswesen sowie im Kassen- und 
Rechnungswesen zeichnungs- bzw. 


anordnungsberechtigten Mitarbeiter sind dem 
Rechnungsprüfungsamt schriftlich mitzuteilen. 


 


Beschaffungswesen sowie im Kassen- und 
Rechnungswesen zeichnungs- bzw. 


anordnungsberechtigten Mitarbeiter sind dem 
Rechnungsprüfungsamt schriftlich mitzuteilen. 


 (5) Dem Rechnungsprüfungsamt ist Mitteilung zu 


machen, sofern beabsichtigt ist: 
1. Änderungen in der Organisation der Verwaltung 


oder auf dem Gebiet des Haushalts-, Kassen- und 


Rechnungswesens vorzunehmen;  
2. Zahlstellen, Geldannahmestellen, Handvorschüsse 


und Sonderkassen einzurichten oder aufzuheben; 


3. Geldwerte Drucksachen einzuführen. 


Alt unter § 8 Abs. 1, keine 


inhaltlichen Änderungen 


 (6) Geplante Maßnahmen dieser Art sind dem 
Rechnungsprüfungsamt rechtzeitig bekannt zu 
geben, damit es sich vor der Entscheidung 


gutachterlich dazu äußern bzw. begleitend prüfen 
kann, sofern es das für notwendig erachtet. 


Alt siehe § 8 Abs. 2, Erweiterung  um 
Möglichkeit  der begleitenden 
Prüfung  


 (7) Dem Rechnungsprüfungsamt sind die beabsichtigte 
Einführung bzw. Änderung aller EDV-Programme, 


die den Bereich des Haushalts-, Kassen- und 
Rechnungswesens berühren rechtzeitig 
bekanntzugeben. 


Alt siehe § 8 Abs. 3, (Wegfall 
Programmprüfung durch RPA) 


  


§7 Einreichen von Prüfungsunterlagen § 7 Einreichung von Prüfungsunterlagen  


(1) Dem Rechnungsprüfungsamt sind alle 
Rechtsvorschriften von Bund, Land und anderen 
Stellen, durch die Bestimmungen des Haushalts-, 


Kassen- und Rechnungswesen erlassen, erläutert 
oder aufgehoben werden, sogleich bei ihrem 
Erscheinen zuzuleiten.  


Satzungen und Dienstanweisungen der Stadt 
Köthen (Anhalt) sowie beabsichtigte  Änderungen, 
die Auswirkungen auf das Haushalts-, Kassen- und 


Rechnungswesen haben, sind dem 
Rechnungsprüfungsamt im Entwurf zur 
Stellungnahme zu übergeben. 


Alle übrigen Unterlagen, die das 
Rechnungsprüfungsamt als Arbeitsgrundlage 


(1) Dem Rechnungsprüfungsamt sind alle 
Rechtsgrundlagen, Vorschriften und Erlasse durch 
die Bestimmungen des Haushalts-, Kassen- und 


Rechnungswesen erlassen, erläutert oder 
aufgehoben werden, sogleich bei ihrem Erscheinen 
zuzuleiten.  


Satzungen, Dienstanweisungen und Verfügungen 
der Stadt Köthen (Anhalt) sowie beabsichtigte  
Änderungen, die Auswirkungen auf das Haushalts-, 


Kassen- und Rechnungswesen haben, sind dem 
Rechnungsprüfungsamt im Entwurf zur 
Stellungnahme zu übergeben. 


Alle übrigen Unterlagen, die das 
Rechnungsprüfungsamt als Arbeitsgrundlage 


Keine inhaltlichen  Änderungen.  
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benötigt ( z.B. Arbeitsanordnungen, Dienstpläne, 
Lohntarife, Preisverzeichnisse, 


Gebührenordnungen, Richtsatzregelungen, 
Gesellschaftsverträge bzw. –satzungen, EDV-
Dokumentationen, Ergänzungen zu 


Gesetzessammlungen, Literatur zum Themenkreis 
und dgl.), sind ihm zeitgerecht zur Verfügung zu 
stellen.  


benötigt ( z.B. Arbeitsanordnungen, Dienstpläne, 
Lohntarife, Preisverzeichnisse, 


Gebührenordnungen, Richtsatzregelungen, 
Gesellschaftsverträge bzw. –satzungen, EDV-
Dokumentationen, Ergänzungen zu 


Gesetzessammlungen, Literatur zum Themenkreis 
und dgl.), sind ihm zeitgerecht zur Verfügung zu 
stellen.  


(2) Dem Rechnungsprüfungsamt sind ferner 


unaufgefordert einzureichen: 
1. die Zwischen- und Jahresabschlüsse sowie die 


Geschäftsberichte der wirtschaftlichen 


Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen der 
Stadt; 


2. die Betriebsabrechnungsbögen und die 


dazugehörigen Erläuterungsberichte; 
3. die Ankündigungsschreiben von Prüfungen 


übergeordneter und sonstiger Stellen (Bundes-, 


Landesrechnungshof, Finanzamt, Wirtschaftsprüfer 
usw.), die Prüfungsberichte sowie die 
Stellungnahmen der Verwaltung dazu; 


4. die Abschlüsse und Berichte von Unternehmen, 
Verbänden und Einrichtungen, an denen die Stadt 
beteiligt ist, 


5. die Tagesordnungen, Vorlagen (einschließlich 
Tischvorlagen) und Sitzungsniederschriften des 
Stadtrates und seiner Ausschüsse, 


6. die Anzeigen und Abrechnungen von Vergaben, 
7. die Erteilung von Vollmacht zur Abgabe 


verpflichtender Erklärungen (Name und Umfang); 


8. die Ermächtigung zur Unterzeichnung von 
Kassenanordnungen (Name, Unterschriftsprobe, 
Umfang und Zeitraum); 


9. die Erteilung von Vollmacht zur Ausübung von 
Kassengeschäften; 


10.  Bescheide über Zuwendungen des Bundes, des 


Landes, des Landkreises oder sonstiger 
Zuwendungsgeber. 


(2) Dem Rechnungsprüfungsamt sind ferner 


unaufgefordert einzureichen: 
1. die Zwischen- und Jahresabschlüsse, die Kosten-


und Leistungsrechnungen sowie die 


Geschäftsberichte der wirtschaftlichen 
Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen der 
Stadt; 


2. die Ankündigungsschreiben von Prüfungen 
übergeordneter und sonstiger Stellen (Bundes-, 
Landesrechnungshof, Finanzamt, Wirtschaftsprüfer 


usw.), die Prüfungsberichte und dazugehörigen 
Stellungnahmen der Verwaltung; 


3. die Abschlüsse und Berichte von Unternehmen, 


Verbänden und Einrichtungen, an denen die Stadt 
beteiligt ist; 


4. die Prüfberichte des Kassenaufsichtsbeamten 


sowie die Stellungnahmen der Verwaltung; 
5. die Tagesordnungen, Vorlagen (einschließlich 


Tischvorlagen) und Sitzungsniederschriften des 


Stadtrates und seiner Ausschüsse; 
6. die Anzeigen und Abrechnungen von Vergaben; 
7. die Erteilung von Vollmachten  zur Abgabe von 


verpflichtenden Erklärungen (Name und Umfang); 
8. die Ermächtigung zur Unterzeichnung von 


Kassenanordnungen;  


9. die Erteilung von Vollmacht  zur Ausübung von 
Kassengeschäften; 


10.  Bescheide über Zuwendungen des Bundes, des 


Landes, des Landkreises oder sonstiger 
Zuwendungsgeber. 


 


 
 
 


 
 
Betriebsabrechnungsbögen sind 


weggefallen 
 
 


 
 
 


 
 
Neu: Prüfberichte des 


Kassenaufsichtsbeamten 
 


(3) Dem Rechnungsprüfungsamt sind alle (3) Dem Rechnungsprüfungsamt sind alle  
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Submissionstermine mindestens 14 Tage vor der 
Submission schriftlich mitzuteilen 


Submissionstermine mindestens 14 Tage vor der 
Submission schriftlich mitzuteilen. 


(4) Prüfungen entsprechend § 3 Abs. 2 Nr. 3 RPO sind 


dem Rechnungsprüfungsamt mindestens zwei 
Wochen vorher anzuzeigen. 
Alle für die Prüfung erforderlichen Unterlagen, wie 


z.B. Fördermittelanträge und 
 –bescheide, Leistungsverzeichnisse, sämtliche 
Angebots-und Auswertungsbescheide, 


Niederschriften usw. sind dem 
Rechnungsprüfungsamt in einem 
zusammenhängenden und zeitlich geordneten 


Vorgang vorzulegen. 
Dem Rechnungsprüfungsamt ist nach Vorlage des 
Vorganges eine Mindestprüfzeit von 14 Werktagen 


einzuräumen. Diese Mindestlaufzeit ist von den 
Fachämtern zwingend zu beachten.  
 


 


(4) Prüfungen entsprechend § 3 Abs. 2 Nr. 4 sind dem 


Rechnungsprüfungsamt mindestens zwei Wochen 
vorher anzuzeigen. 
Alle für die Prüfung erforderlichen Unterlagen, wie 


z.B. Fördermittelanträge und 
 –bescheide, Leistungsverzeichnisse, sämtliche 
Angebots-und Auswertungsbescheide, 


Niederschriften usw. sind dem 
Rechnungsprüfungsamt in einem 
zusammenhängenden und zeitlich geordneten 


Vorgang vorzulegen. 
Dem Rechnungsprüfungsamt ist nach Vorlage des 
Vorganges eine Mindestprüfzeit von 14 Werktagen 


einzuräumen. Diese Mindestlaufzeit ist von den 
Fachämtern zwingend zu beachten.  
 


Keine inhaltliche Änderung.  


§ 8 Beteiligung des Rechnungsprüfungsamtes 
 § 6 und § 8 der alten 


Rechnungsprüfungsordnung wurden 
zu § 6 zusammengefasst 


(1) Dem Rechnungsprüfungsamt ist Mitteilung zu 


machen, sofern beabsichtigt ist: 
1. Änderungen in der Organisation der Verwaltung 


oder auf dem Gebiet des Haushalts-, Kassen- und 


Rechnungswesens vorzunehmen. Das gilt 
insbesondere, wenn damit Umstellungen der EDV 
sowie Änderungen in diesem Bereich verbunden 


sind; 
2. Zahlstellen, Geldannahmestellen, Handvorschüsse 


und Sonderkassen einzurichten oder aufzuheben; 


3. Geldwerte Drucksachen einzuführen 


  Neu unter § 6 Abs. 5, keine 


inhaltliche Änderung 


(2) Geplante Maßnahmen dieser Art sind dem 
Rechnungsprüfungsamt rechtzeitig bekannt zu 
geben, damit es sich vor der Entscheidung 


gutachterlich dazu äußern kann, sofern es das für 
notwendig erachtet. Bei EDV-Maßnahmen kann 
sich das Rechnungsprüfungsamt anstelle der 


 Neu unter § 6 Abs. 6, 
Möglichkeit der begleitenden 
Prüfung zukünftig nicht nur bei EDV- 


Maßnahmen  
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gutachterlichen Äußerung im Wege der 
begleitenden Prüfung beteiligen.  


 


(3) Dem Rechnungsprüfungsamt sind die beabsichtigte 
Einführung bzw. Änderung aller EDV-Programme, 
die den Bereich des Haushalts-, Kassen- und 


Rechnungswesens berühren, so  rechtzeitig 
mitzuteilen, dass es sie vor deren Anwendung 
prüfen bzw. durch Dritte prüfen lassen kann. 


 
 


 Neu unter § 6 Abs. 7.  
Die Aufgabe Programmprüfungen 
durch Rechnungsprüfungsämter ist 


mit Wegfall des § 132 GO LSA 2003 
entfallen.  
 


§ 9 Ausnahmen, Inkrafttreten § 8 Ausnahmen, Inkrafttreten  


(1) Wenn dringende dienstliche Gründe es erfordern, 
ist der Leiter des Rechnungsprüfungsamtes befugt, 


bei der Anwendung der Vorschriften der 
Rechnungsprüfungsordnung und der 
Dienstanweisung für das Rechnungsprüfungsamt 


vorübergehend Einschränkungen anzuordnen oder 
einzelne Gebiete von der Prüfung auszunehmen. 
Das gleiche gilt auch, wenn die personelle Situation 


des Rechnungsprüfungsamtes die Ausführung der 
Aufgaben entsprechend § 3 Abs. 2 dieser 
Rechnungsprüfungsordnung nicht in vollem Umfang 


ermöglicht. 
 


(1) Wenn dringende dienstliche Gründe es erfordern, 
ist der Leiter des Rechnungsprüfungsamtes befugt, 


bei der Anwendung der Vorschriften der 
Rechnungsprüfungsordnung und der 
Dienstanweisung für das Rechnungsprüfungsamt 


vorübergehend Einschränkungen anzuordnen oder 
einzelne Gebiete von der Prüfung auszunehmen. 
Das gleiche gilt auch, wenn die personelle Situation 


des Rechnungsprüfungsamtes die Ausführung der 
Aufgaben entsprechend § 3 Abs. 2 dieser 
Rechnungsprüfungsordnung nicht in vollem Umfang 


ermöglicht. 
 


 


(2) Diese Rechnungsprüfungsordnung und die als 
Anlage beigefügte Dienstanweisung treten am  


Tage nach dem Beschluss des Stadtrates in Kraft. 
Gleichzeitig treten die Rechnungsprüfungsordnung 
in der Fassung vom 04. November 1999 sowie die 


Dienstanweisung für das Rechnungsprüfungsamt 
vom 17. Juli 1998 außer Kraft. 


 


(2) Diese Rechnungsprüfungsordnung und die als 
Anlage beigefügte Dienstanweisung treten am  


Tage nach dem Beschluss des Stadtrates in Kraft. 
Gleichzeitig treten die Rechnungsprüfungsordnung 
in der Fassung vom 11. Juni 2009 sowie die 


Dienstanweisung für das Rechnungsprüfungsamt 
vom 11. Juni 2009 außer Kraft. 


 


 


(3) Alle Stellenbezeichnungen in dieser 


Rechnungsprüfungsordnung gelten sowohl in der 
männlichen als auch in der weiblichen Form. 


(3) Alle Stellenbezeichnungen in dieser 


Rechnungsprüfungsordnung gelten sowohl in der 
männlichen als auch in der weiblichen Form. 
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Alte Fassung Dienstanweisung für das 
Rechnungsprüfungsamt 


Neue Fassung Dienstanweisung für das 
Rechnungsprüfungsamt 


Anmerkungen 


1. Aufgaben des Leiters des 
Rechnungsprüfungsamtes 


 


1. Allgemeines 
1.1. Leiter des Rechnungsprüfungsamtes 


 


1.1. Der Leiter des Rechnungsprüfungsamtes ist für die 
ordnungsgemäße Erledigung der Dienstgeschäfte des 
Rechnungsprüfungsamtes (RPA) verantwortlich.  


1.2. Der Leiter des Rechnungsprüfungsamtes teilt den 
Prüfern die Prüfgebiete im Rahmen des 
Dienstverteilungsplanes zu.  


1.3. Zur Förderung des Erfahrungsaustausches und der 
Anwendung einheitlicher Grundsätze bei der 
Durchführung der Prüfungen sind vom Leiter des 
Rechnungsprüfungsamtes regelmäßig 
Dienstbesprechungen durchzuführen. 


Der Leiter des Rechnungsprüfungsamtes ist für die 
ordnungsgemäße Erledigung der Dienstgeschäfte des 
Rechnungsprüfungsamtes verantwortlich.  
 
Der Leiter des Rechnungsprüfungsamtes teilt den Prüfern 
die Prüfgebiete im Rahmen des Dienstverteilungsplanes zu. 
 
 
Zur Wahrung einheitlicher Arbeitsgrundsätze und 
Erfahrungsaustausch führt er Dienstbesprechungen durch. 


 


 


2. Aufgaben der Prüfer 1.2. Prüfer  


2.1. Die Prüfer haben die Prüfungsgeschäfte innerhalb ihres           
Prüfungsgebietes in eigener Verantwortung 
unaufgefordert, rechtzeitig und nach bestem Wissen und 
Gewissen auszuführen. Sie sind verpflichtet: 
-dem Amtsleiter unverzüglich alle besonderen 
Wahrnehmungen und Mängel, namentlich bei Verdacht 
auf Veruntreuung und sonstige Dienstwidrigkeiten, 
mitzuteilen; 
-über alle Feststellungen, die sie bei ihrer 
Prüfungstätigkeit machen und über alle ihnen dienstlich 
bekannt werdenden Vorgänge Verschwiegenheit zu 
bewahren; 
-den Prüfungsauftrag mit der notwendigen Umsicht und 
Zweckdienlichkeit zu erfüllen. 
-den Zeitpunkt für unvermutete Kassen- und 
Bestandsprüfungen geheim zu halten, damit ihr Zweck 
erreicht wird. Der Leiter des Rechnungsprüfungsamtes 
kann anordnen, dass auch für andere Prüfungen der 
Zeitpunkt der Prüfung geheim zu halten ist. 


Die Prüfer haben die Prüfungsgeschäfte innerhalb ihres 
Prüfungsgebietes in eigener Verantwortung unaufgefordert, 
rechtzeitig und nach bestem Wissen und Gewissen 
auszuführen. Sie sind verpflichtet: 


 dem Leiter des Rechnungsprüfungsamtes alle 
besonderen Wahrnehmungen und Mängel, 
namentlich bei Verdacht auf Veruntreuung und 
sonstige Pflichtwidrigkeiten mitzuteilen; 


 über alle Feststellungen, die sie bei ihrer 
Prüfungstätigkeit machen und über alle ihnen 
dienstlich bekannt werdenden Vorgänge 
Verschwiegenheit zu bewahren; 


 den Prüfungsauftrag mit der notwendigen 


Umsicht und Zweckdienlichkeit zu erfüllen. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geheimhaltung einer „unvermuteten“ 
Kassenprüfung ergibt sich bereits 
aus dem Charakter der Prüfung 


1.2. Bei unvermuteten Prüfung ist nach Sicherung der        
Prüfungsdaten (Bücher, Bestände, Belege usw.) der 


Die Prüfer haben vor Beginn ihrer Prüfung den  Amtsleiter 
des geprüften Amtes oder seinen Vertreter zu unterrichten, 


Keine inhaltlichen Änderungen 







2 
 


Amtsleiter des geprüften Amtes oder sein Vertreter zu 
unterrichten. Bei regelmäßigen Prüfungen meldet sich 
der Prüfer vor Beginn der Prüfung an. 


es sei denn, der Prüfungszweck lässt das nicht zu. Bei 
laufenden und regelmäßigen Prüfungen genügt eine 
einmalige, bei unvermuteten Prüfungen die nachträgliche 
Unterrichtung. 


2.3. Die Methoden und der Umfang der Prüfungen sind im 
Rahmen der vom Amtsleiter erteilten Weisungen dem 
Prüfer überlassen. Er kann sich bei der Prüfung im 
Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen nach 
pflichtgemäßem Ermessen auf Stichproben 
beschränken, wenn das ausreicht, um zu beurteilen, ob 
die Geschäftsführung zuverlässig, zweckmäßig und 
wirtschaftlich ist. Stichproben dürfen sich nicht auf 
wahllos aus dem Zusammenhang herausgerissene 
Einzelheiten beschränken, sondern müssen daneben 
auch geschlossene Teile der Rechnungsunterlagen 
umfassen. Die Prüfer haben die erforderlichen 
Aufklärungen am Ort der Prüfung oder fernmündlich zu 
verlangen. Schriftliche Rückfragen sind auf das 
Notwendigste zu beschränken. Der Leiter des 
Rechnungsprüfungsamtes ist in regelmäßigen 
Abständen über den Stand der Prüfung zu informieren. 


Art, Methode und Umfang der Prüfung sind im Rahmen der 
gesetzlichen Vorschriften, der Rechnungsprüfungsordnung, 
dieser Dienstanweisung und der von der Leitung der 
Rechnungsprüfung erteilten Weisungen den Prüfern 
überlassen.  


Gekürzt, keine inhaltlichen 
Änderungen 


2.4.  Die Prüfer haben den Prüfplan nach Möglichkeit 
einzuhalten. Treten in Erfüllung der Prüfaufgaben 
Schwierigkeiten auf, ist der Leiter des 
Rechnungsprüfungsamtes sofort zu verständigen. 


 Neu unter Punkt 1.8. 


2.5. Den Prüfern ist es untersagt, Aufgaben der Verwaltung 
zu erledigen, insbesondere Änderungen an zur Prüfung 
eingereichten Unterlagen vorzunehmen, 
Zahlungsanordnungen zu fertigen, zu berichtigen oder 
zu ergänzen, Richtigkeitsbescheinigungen auf 
Kassenanordnungen, Belegen oder in Büchern 
abzugeben oder sich an der städtischen 
Kassenverwaltung, Buch- oder Wirtschaftsführung zu 
beteiligen.  


 


Neu unter Punkt 1.7.  


2.6. Für den Bereich der elektronischen Datenverarbeitung 
(EDV) kann der Leiter des Rechnungsprüfungsamtes 
die Mitarbeit von EDV-Prüfern in Arbeitsgruppen der 
Verwaltung von der Aufgabenanalyse bis zur 
Programmeinführung im notwendigen Rahmen 


 


2.6. entfällt. 
Seit 2003 gehört die 
Programmprüfung nicht mehr zu den 
Aufgaben der Rechnungsprüfung.  
Der Wegfall schließt aber eine 
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zulassen, sofern entsprechend ausgebildete Prüfer für 
diesen Zweck zur Verfügung stehen. Der Leiter des 
Rechnungsprüfungsamtes ist laufen über den Stand der 
Arbeit zu unterrichten. Das gleiche gilt sinngemäß bei 
der Mitwirkung in anderen Arbeitsgruppen. 


prüfungsnahe Beratung und 
Begleitung durch das 
Rechnungsprüfungsamt bei der 
Einführung  von  
Verwaltungsprozessen nicht aus. 
 
 


2.7.  Die Prüfer haben sich über die  für ihr Arbeitsgebiet 
maßgebenden gesetzlichen Bestimmungen und 
Anordnungen genau zu unterrichten. Die Sammlung und 
Verwaltung dieser Unterlagen wird von jedem Prüfer für 
sein Prüfgebiet eigenverantwortlich geführt. Weisungen 
des Leiters des Rechnungsprüfungsamtes und der 
Aktenplan sind dabei verbindlich zu beachten. 


Die Prüfer haben sich über die für ihr Arbeitsgebiet 
maßgebenden gesetzlichen Bestimmungen und 
Anordnungen genau zu unterrichten. 
 
 


 
Satz 2 und 3 entfallen 
Für die Prüfer gilt die 
Dienstanweisung der Stadt Köthen 
(Anhalt) über die Führung von Akten. 


3.  Allgemeine Dienstvorschriften 1.3.  Allgemeine Dienstvorschriften Keine Änderungen 


Für den allgemeinen Dienstbetrieb sind die für die übrigen 
städtischen Ämter und Dienstkräfte geltenden Vorschriften 
und Anweisungen maßgebend. 
 


Für den allgemeinen Dienstbetrieb sind die für die übrigen 
städtischen Ämter und Dienstkräfte geltenden Vorschriften 
und Anweisungen maßgebend. 
 


 


4. Prüfungsberichte 1.4. Prüfungsberichte  


4.1. Über jede Prüfung (Ordnungsprüfung, 
Teilordnungsprüfung, Bestandsprüfung,  
Kassenprüfung) ist ein Bericht zu fertigen, der Angaben                 
darüber zu enthalten hat:-auf welche 
Prüfungsgrundlagen sich die Prüfung stützt  
(Gesetz, Satzung, Geschäftsanweisung, 
Dienstanweisung, Prüfungsauftrag oder 
Prüfungsersuchen),  


       -worauf sich die Prüfung erstreckt hat, 
-wie die Prüfung ausgeführt worden ist (lückenlose 
Prüfung oder Umfang der Stichproben), 
-welches Ergebnis die Prüfung gehabt hat (Sachverhalt, 
festgestellte Mängel, Fehlerquellen). 


4.2. Jeder Bericht  muss sachlich, kurz und klar abgefasst 
sein. Unbedeutende Beanstandungen sind möglichst 
während der Prüfung im Benehmen mit der geprüften 
Stelle auszuräumen. Hierüber ist im Bericht ein 
allgemeiner Hinweis aufzunehmen. 


4.3. Über die laufende Prüfung der Rechnungsbelege, 


Das Ergebnis der Prüfung ist in einem in einer sachlichen 
und klaren Form verfassten Prüfbericht zusammen zu 
fassen. 
Er hat folgende Angaben zu enthalten: 


 auf welche Prüfungsunterlagen sich die Prüfung 
stützt (Gesetz, Satzung, Geschäftsanweisung, 
Dienstanweisung, Prüfungsauftrag oder -ersuchen), 


 worauf sich die Prüfung erstreckt hat, 
 wie die Prüfung ausgeführt wurden ist (lückenlose 


Prüfung oder Umfang der Stichproben), 
 welcher Prüfer in welchem Zeitraum geprüft hat, 
 welches Ergebnis die Prüfung gehabt hat 


(Sachverhalt, festgestellte Mängel, Fehlerquellen) 
Jeder Bericht  muss sachlich, kurz und klar abgefasst sein. 
Unbedeutende Beanstandungen sind möglichst während 
der Prüfung im Benehmen mit der geprüften Stelle 
auszuräumen. Hierüber ist im Bericht ein allgemeiner 
Hinweis aufzunehmen. 
Berichte über die Prüfung von Unregelmäßigkeiten sollen 
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Kassenbücher, Haushaltsüberwachungslisten usw. ist 
ein Bericht nur erforderlich, wenn die Prüfung zu 
wesentlichen Beanstandungen geführt hat. Für die 
Beanstandungen von formalen Mängeln sind möglichst 
Vordrucke zu verwenden. 


4.4. Berichte über die Prüfung von Unregelmäßigkeiten 
sollen folgende Angaben enthalten: 
1. Sachverhalt  
2. Anhörung der beteiligten Dienstkräfte (und ggf. 


anderer      Personen 
      3. Vorschlag zur Regulierung des Schadens 
      4. Feststellung bei Mängeln von Sicherungsmaßnahmen 
      5. Änderungsvorschläge 
4.5. Über begleitende Prüfungen im EDV-Bereich sind nach 


Erledigung von Teilabschnitten Sachstandsberichte zu 
erstellen. 


 
 
 
 


folgende Angaben enthalten: 
 Sachverhalt  
 Anhörung der beteiligten Dienstkräfte (und ggf. 


anderer      Personen 
 Vorschlag zur Regulierung des Schadens 
 Feststellung bei Mängeln von 


Sicherungsmaßnahmen 
 Änderungsvorschläge 


Der Bericht zur Prüfung des Jahres- bzw. 
Gesamtabschlusses hat einen Bestätigungsvermerk zu 
enthalten. Dieser muss, soweit nicht einzuschränken oder 
zu versagen ist, bestätigen dass der Jahresabschluss nach 
pflichtgemäßer Prüfung den gesetzlichen Vorschriften 
entspricht und unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der Stadt vermittelt. 
Über die laufende Prüfung der Rechnungsbelege, 
Kassenbücher usw. ist ein Bericht nur erforderlich, wenn die 
Prüfung zu wesentlichen Beanstandungen geführt hat. Für 
die Beanstandungen von formalen Mängeln sind möglichst 
Vordrucke zu verwenden. 
 


Haushaltsüberwachungslisten sind 
entfallen. 
Bestätigungsvermerk gem. § 141 
Abs. 3 KVG LSA 
Wegfall Punkt 4.4. und 4.5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nach nochmaliger Überarbeitung 
wurde dieser Absatz wieder 
aufgenommen. Alt unter 4.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 


5. Prüfzeichen 1.5. Prüfzeichen  


5.1. Die Prüfer verwenden für alle Prüfungsbemerkungen 
und Zeichen auf Belegen, in Kassenbüchern, 
Haushaltsüberwachungslisten, Bestandsverzeichnissen, 
Akten usw. urkundenechte Schreibmittel in grüner 
Farbe. 
Als Prüfzeichen können auch Stempel verwendet 
werden. Neben die Prüfungsbemerkungen und 
Prüfzeichen hat der Prüfer sein Namenszeichen und 
das Datum zu setzen. 


5.2. Bei den Prüfungen ist in den Büchern 
(Haushaltsüberwachungslisten, Bestandsverzeichnissen 


Die Prüfer verwenden für alle Prüfungsbemerkungen und 
Zeichen auf Belegen, in Büchern, Akten usw. 
urkundenechte Schreibmittel in grüner Farbe. Als 
Prüfzeichen können auch Stempel verwendet werden. 
Neben den Prüfungsbemerkungen und Prüfzeichen hat der 
Prüfer sein Namenszeichen und das Datum zu setzen. 
Bei den Prüfungen ist in den Büchern ein mit 
Namenszeichen und Datum versehener Prüfvermerk 
anzubringen. 
 


Keine inhaltlichen Änderungen 
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usw.) ein mit Namenszeichen und Datum versehener 
Prüfvermerk anzubringen. 


 
 


6. Unterzeichnung der Prüfberichte und 
Prüfungsmitteilungen 


1.6. Unterzeichnung der Prüfberichte und 
Prüfungsmitteilungen, Schriftverkehr 


Zusammenfassung Punkt 6 und 7 zu 
neu 1.6. 


6.1. Bei Prüfungen, die nur zu allgemeinen Feststellungen 
führen, aber keine Beanstandung, Anregungen oder 
bemerkenswerte Feststellungen enthalten, sind die 
Vermerke vom Prüfer zu unterschreiben und dem Leiter 
des Rechnungsprüfungsamtes vorzulegen. 


6.2. Berichte, die über die Feststellung von Tatbeständen 
hinaus Beanstandungen, Vorschläge und Gutachten 
enthalten, sind vom Leiter des 
Rechnungsprüfungsamtes und dem sachbearbeitenden 
Prüfer zu unterschreiben. Dokumentationen über EDV-
Programmprüfungen unterzeichnet der Prüfer, der das 
jeweilige Programm geprüft hat und legt sie dem Leiter 
des Rechnungsprüfungsamtes vor. 


6.3. Durch ihre Unterschrift übernehmen der Leiter des 
Rechnungsprüfungsamtes und der Prüfer gemeinsam 
die Verantwortung für den Inhalt des Prüfberichtes bzw. 
der Prüfungsmitteilung. Für die Richtigkeit seiner 
Feststellungen ist der Prüfer allein verantwortlich.  


 


Bei Prüfungen, die nur zu allgemeinen Feststellungen 
führen, aber keine Beanstandung, Anregungen oder 
bemerkenswerte Feststellungen enthalten, sind die 
Vermerke vom Prüfer zu unterschreiben und dem Leiter des 
Rechnungsprüfungsamtes vorzulegen. 
Berichte, die über die Feststellung von Tatbeständen hinaus 
Beanstandungen, Vorschläge und Gutachten enthalten, sind 
vom Leiter des Rechnungsprüfungsamtes und dem 
sachbearbeitenden Prüfer zu unterschreiben. 
 
 
 
 
Durch ihre Unterschrift übernehmen der Leiter des 
Rechnungsprüfungsamtes und der Prüfer gemeinsam die 
Verantwortung für den Inhalt des Prüfberichtes bzw. der 
Prüfungsmitteilung. Für die Richtigkeit seiner Feststellung ist 
der Prüfer allein verantwortlich. 
Schreiben, die sich aus der Vorlage und der weiteren 
Bearbeitung der Prüfberichte ergeben, werden vom Leiter 
des Rechnungsprüfungsamtes unterzeichnet. Das gleiche 
gilt für den sonstigen Schriftverkehr. 
Für die Beantwortung von Berichten und Anfragen soll den 
Ämtern  eine angemessene Frist gesetzt werden. Sie 
beträgt im Allgemeinen zwei Wochen. Die Frist ist von den 
Prüfern zu überwachen. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entfällt, da Programmprüfung 
weggefallen 
 
 
 
 
 
 
 
Alt unter 7.1. 
 
 
 
 
 
 


7. Schriftverkehr  Neu unter 1.6. 


7.1 Schreiben, die sich aus der Vorlage und der weiteren 
Bearbeitung der Prüfungsberichte ergeben, werden vom 
Leiter des Rechnungsprüfungsamtes unterzeichnet. Das 
gleiche gilt für sonstigen Schriftverkehr mit den Ämtern 
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oder anderen Stellen.  
 


7.2. Für die Beantwortung von Berichten und Fragen ist den      
Ämtern eine angemessene Frist zu setzen. 
 


 
 


 1.6. Befangenheit, Interessenkollision  


 


Die Prüfer haben den Leiter des Rechnungsprüfungsamtes 
unverzüglich zu verständigen, wenn zu Dienstkräften, deren 
Arbeitsgebiete sie zu prüfen haben, nach der 
Zivilprozessordnung ein Zeugnisverweigerungsrecht 
besteht. 
Dem Leiter des Rechnungsprüfungsamtes und den Prüfern 
ist es grundsätzlich untersagt, Aufgaben der Verwaltung zu 
erledigen, zum Beispiel Zahlungsanordnungen zu fertigen, 
zu berichtigen oder zu ergänzen, 
Richtigkeitsbescheinigungen auf Kassenanordnungen, 
Belegen oder in Büchern abzugeben.  
 


neu 
 
 
 
 
Alt unter 2.5. 
 


 
1.7. Meldung von Behinderungen und Schwierigkeiten 


bei der Prüfung 


Alt unter Punkt 23 


 


Ergeben sich bei Prüfungen Behinderungen oder 
Schwierigkeiten, so ist zunächst der 
Leiter des Rechnungsprüfungsamtes hiervon in Kenntnis zu 
setzen.  
Können die die  Prüfung beeinträchtigenden Umstände nicht 
ausgeräumt werden,   
unterrichtet der Leiter des  Rechnungsprüfungsamtes den 
Oberbürgermeister.  


 


 2. Prüfungsinhalte  


 2.1. Belegprüfung  


 
Im Rahmen der Rechnungsprüfung sind Belege 
rechnerisch, förmlich und sachlich zu prüfen. 


 


8. Rechnerische Prüfung der Kassenanordnungen und 
Rechnungsbelege 


2.1.2.  Rechnerische Prüfung 
 


Die rechnerische Prüfung der Belege soll mindestens  
5 % der Belege umfassen. Durch die rechnerische Prüfung 
soll festgestellt werden, ob die den Zahlungs- und 


Durch die rechnerische Prüfung soll festgestellt werden, ob 
die den Zahlungs- und Buchungsanordnungen zugrunde 
liegenden Zahlen in den Hebelisten, Rechnungen, 


Umfang der rechnerischen Prüfung 
5 % wurde gestrichen. 
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Buchungsanordnungen zugrunde liegenden Zahlen in den 
Hebelisten, Rechnungen, Zusammenstellungen und 
sonstigen Unterlagen im Einzelnen und insgesamt richtig 
errechnet sind.  


Zusammenstellungen und sonstigen Unterlagen im 
Einzelnen und insgesamt richtig errechnet sind.  
 


9. Prüfungen in formeller Hinsicht 2.1.1. Förmliche Prüfung  


Die Kassenanordnungen und Rechnungsbelege sind darauf 
zu prüfen, ob sie den gesetzlichen und sonstigen 
Vorschriften entsprechen. 


Die Rechnungsbelege sind darauf zu prüfen, ob  
 Die Zahlungs-und Buchungsanordnungen 
vorschriftsmäßig ausgestellt und von den 
anordnungsberechtigten Mitarbeitern unterschrieben 
sind; 
 Die erforderlichen Bescheinigungen über die sachliche, 
rechnerische und fachtechnische Prüfung erteilt sind; 
 Die notwendigen Unterlagen beigefügt sind. 


 


Keine wesentlichen Änderungen 


10. Prüfung in sachlicher Hinsicht 2.1.3.  Sachliche Prüfung  


Die sachliche Prüfung der Belege erfolgt in Verbindung mit 
Ordnungsprüfungen, Teilordnungsprüfungen usw. Sie 
umfasst die Feststellung, ob: 
10.1. die Einnahmen, insbesondere die Steuern, Gebühren 


und Beiträge sowie die Ausgaben unter Beachtung der 
haushaltsrechtlichen Bestimmungen ordnungsgemäß, 
rechtzeitig und vollständig zum Soll gestellt und die 
Einnahmen und Ausgaben dem richtigen Haushaltsjahr 
zugeordnet sind; 


10.2. bei der Veranlagung und Festsetzung der Steuern, 
Gebühren, Abgaben und dergleichen sowie bei der 
Anordnung von Zahlungen nach den Gesetzen, 
Rechtsverordnungen, Verwaltungsvorschriften und 
Beschlüssen des Stadtrates und der Ausschüsse des 
Stadtrates verfahren worden ist; 


10.3. bei Stundungen, Niederschlagung und Erlass von 
Forderungen die geltenden Vorschriften beachtet 
worden sind; 


10.4. die Annahmeanordnungen und 
Auszahlungsanordnungen den Rechtsvorschriften und 
eingegangenen Verpflichtungen entsprechen; 


10.5. die Einziehung aller Forderungen nachdrücklich 
betrieben worden ist, insbesondere, ob die 
Vollstreckungsmaßnahmen oder die gerichtliche 


 Die sachliche Prüfung der Belege umfasst die 
Feststellung, ob  


 die Erträge bzw. Einzahlungen und Aufwendungen 
bzw. Auszahlungen unter Beachtung der 
haushaltsrechtlichen Bestimmungen 
ordnungsgemäß, rechtzeitig und vollständig zum 
Soll gestellt und dem richtigen Haushaltsjahr 
zugeordnet wurden; 


 bei der Veranlagung und Festsetzung von Steuern, 
Gebühren und Beiträgen und dergleichen sowie bei 
der Anordnung von Zahlungen nach den Gesetzen, 
Rechtsverordnungen, Verwaltungsvorschriften und 
Beschlüssen des Stadtrates und der Ausschüsse 
des Stadtrates verfahren worden ist; 


 bei Stundung, Niederschlagung und Erlass von 
Forderungen die geltenden Vorschriften beachtet 
worden sind; 


 die Zahlungs- und Buchungsanordnungen den 
Rechtsvorschriften und eingegangenen 
Verpflichtungen entsprechen; 


 die Einziehung aller Forderungen nachdrücklich 
betrieben worden ist, insbesondere ob die 
Vollstreckungsmaßnahmen oder die gerichtliche 
Beitreibung rechtzeitig veranlasst worden sind; 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







8 
 


Beitreibung rechtzeitig veranlasst wurden; 
10.6. die Auszahlungen ordnungsgemäß und termingerecht 


geleistet und die angeordneten Auszahlungen mit den 
Lieferscheinen, Wiegescheinen, Plänen, 
Kostenvoranschlägen, Angeboten, Preisvereinbarungen 
usw. übereinstimmen sowie Tarifsätze und ortsübliche 
Preise nicht überschritten worden sind; 


10.7. bei gleichartigen Gütern einheitliche Preise vereinbart 
wurden, gemeinsame Einkäufe stattfanden und die 
Vorschriften und Grundsätze des öffentlichen Vergabe- 
und Preisrechts zur Anwendung gelangten (z. B. 
freihändige Vergabe, öffentliche oder beschränkte 
Ausschreibung, Vergabe nach Einheitspreisen, 
Pauschalsummen oder Selbstkosten); 


10.8. die Lieferung oder Leistung eindeutig und erschöpfend 
im Auftrag beschrieben ist und, soweit vorhanden, die 
zentralen Beschaffungsstellen nicht übergangen worden 
sind; 


10.9. ein Auftrag oder eine Auszahlung nicht unberechtigt 
gestückelt, der Verbleib oder die Verwertung von 
Packmaterial und Gefäßen nachgewiesen oder 
Wertverrechnung oder Wertlosigkeit bescheinigt sowie 
bei der Wiederverwendung oder -verwertung von 
Altmaterial ordnungsmäßig und wirtschaftlich verfahren 
worden ist; 


10.10. Abschlagszahlungen nur im Rahmen des Vertrages 
und entsprechend dem Stand ausgeführter Arbeiten 
oder Lieferungen geleistet wurden, bei der 
Schlusszahlung alle Abschlagszahlungen, Einbehalte, 
Gegenforderungen für von der Stadt geliefertes Material 
usw. in Abzug gebracht worden sind, Skonti und 
Rabatte in der vereinbarten oder allgemein gültigen 
Höhe abgezogen und keine Doppelzahlungen oder 
unzulässige Aufrechnungen vorgekommen sind, 
zulässige Ersatzansprüche geltend gemacht wurden; 


10.11. die Bezüge der Beamten, Angestellten und Arbeiter 
nach den Vorschriften der Besoldungsgesetze, 
Tarifverträge usw. berechnet, die Eingruppierungs-
vorschriften und die Stellenpläne beachtet worden sind, 


 die angeordneten Auszahlungen ordnungsgemäß 
und termingerecht geleistet worden sind und  mit 
den Lieferscheinen, Wiegescheinen, Plänen, 
Kostenvoranschlägen, Angeboten, 
Preisvereinbarungen usw. übereinstimmen; 


 die gesetzlichen Preisbindungen, Tarifsätze und 
ortsübliche Preise nicht überschritten worden sind, 
bei gleichartigen Gütern einheitliche Preise 
vereinbart wurden, gemeinsame Einkäufe 
stattfanden und die Vorschriften und Grundsätze 
des öffentlichen Vergabe- und Preisrechts 
angewandt worden sind; 


 die Lieferung oder Leistung eindeutig und 
erschöpfend im Auftrag beschrieben ist; 


 die Beschaffungsstelle nicht übergangen worden ist; 
 ein Auftrag oder Auszahlung nicht unberechtigt 


gestückelt wurde; 
 der Verbleib oder die Verwertung von Packmaterial 


und Gefäßen nachgewiesen oder Wertverrechnung 
oder Wertlosigkeit bescheinigt sowie bei der 
Wiederverwendung oder -verwertung von 
Altmaterial ordnungsmäßig und wirtschaftlich 
verfahren worden ist; 


 Abschlagszahlungen nur im Rahmen des Vertrages 
und entsprechend dem Stand der ausgeführten 
Arbeiten oder Lieferungen geleistet und bei der 
Schlusszahlung alle Abschlagszahlungen, 
Einbehalte, Gegenforderungen der Stadt in Abzug 
gebracht wurden; 


 Skonto und Rabatt in der vereinbarten oder 
allgemein gültigen Höhe abgezogen worden sind; 


 keine Doppelzahlungen oder unzulässige 
Aufrechnungen vorgekommen sind; 


 zulässige Ersatzansprüche geltend gemacht worden 
sind; 


 die Bezüge der Beamten und Vergütungen der 
Angestellten und Arbeiter nach dem 
Besoldungsgesetz, den Tarif – und Arbeitsverträgen 
sowie nach zuverlässigen Stundennachweisen 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noch nochmaliger Überarbeitung 
wurde dieser Absatz, alt unter 10.9. 
belassen. 
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die Aufstellung der Lohnlisten aufgrund zuverlässiger 
Unterlagen (Lohnberichte) erfolgte. 


richtig berechnet und die Stellenpläne und 
Eingruppierungsvorschriften beachtet worden sind. 


11. Prüfung Baumaßnahmen 2.6.Prüfung Baumaßnahmen  


11.1. Für die Prüfung der Rechnungsbelege über 
Baumaßnahmen gelten grundsätzlich die gleichen 
Bestimmungen wie für die übrigen Belege. 


  


11.2. Während der Bauausführung sind in angemessenem 
Umfang örtliche Prüfungen vorzunehmen und die 
Unterlagen der Ämter (Baupläne, 
Leistungsverzeichnisse, Verträge) heranzuziehen, um 
festzustellen, ob die Bauarbeiten vertragsgemäß 
ausgeführt und die berechneten Baustoffe und 
Materialien vollständig verwandt oder auf Lager 
genommen worden sind. Jede Baustellenbesichtigung 
ist mit den notwendigen Angaben über den Stand des 
Vorhabens, festgestellte Mängel und getroffene 
Maßnahmen in einem Aktenvermerk festzuhalten. Falls 
erforderlich, ist zusätzlich ein ausführlicher 
Prüfungsbericht zu fertigen. Die Abstellung von Mängeln 
ist zu verfolgen. Die örtlichen Prüfungen sind mit dem 
Leiter des Rechnungsprüfungsamtes abzustimmen und 
von diesem vor Durchführung zu genehmigen. 


Während der Bauausführung sind in angemessenem 
Umfang örtliche Prüfungen vorzunehmen und die 
Unterlagen der Ämter (Bauleitpläne, 
Leistungsverzeichnisse, Verträge) heranzuziehen, um 
festzustellen, ob die Bauarbeiten vertragsgemäß ausgeführt 
und die berechneten Baustoffe und Materialien vollständig 
verwandt oder auf Lager genommen worden sind. Jede 
Baustellenbesichtigung ist mit den notwendigen Angaben 
über den Stand des Vorhabens, festgestellte Mängel und 
getroffene Maßnahmen in einem Aktenvermerk 
festzuhalten. Falls erforderlich, ist zusätzlich ein 
ausführlicher Prüfungsbericht zu fertigen. Die Abstellung 
von Mängeln ist zu verfolgen. Die örtlichen Prüfungen sind 
mit dem Leiter des  Rechnungsprüfungsamtes abzustimmen 
und von diesem vor Durchführung zu genehmigen. 


 


12. Prüfung der Vergaben 2.5. Prüfung von Vergaben  


Bei der Prüfung der Vergaben ist insbesondere 
festzustellen, ob 
-die Lieferung oder Leistung notwendig, zweckmäßig und 
wirtschaftlich ist,  
-die erforderlichen Mittel im Haushaltsplan verfügbar sind, 
-die Grundsätze für die freihändige Vergabe, die öffentliche 
oder beschränkte Ausschreibung, die Vergabe nach 
Einheitspreisen, Pauschalsummen oder Selbstkosten 
beachtet worden sind, 
-die Lieferungen oder Leistungen im Leistungsverzeichnis 
und Auftrag eindeutig und erschöpfend beschrieben sind, 
-die festgelegten Zuständigkeitsgrenzen der Verwaltung und 
der Ausschüsse des Stadtrates beachtet worden sind, 
- die Aufträge nicht unzulässig gestückelt worden sind. 


Die Prüfung des Rechnungsprüfungsamtes ist eine 
Rechtmäßigkeitsprüfung  der Einhaltung der haushalts- als 
auch vergaberechtlichen Vorschriften. Sie hat in erster Linie 
vor Erteilung des Zuschlags zu erfolgen.  
Bei der Prüfung von Vergaben ist insbesondere 
festzustellen, ob 


 die Lieferung oder Leistung notwendig, zweckmäßig 
und wirtschaftlich ist; 
 die erforderlichen Mittel im Haushaltsplan verfügbar 
sind; 
 die vergaberechtlichen Bestimmungen eingehalten 
worden sind, 
 die festgelegten Zuständigkeitsgrenzen der Verwaltung 
und der Ausschüsse des Stadtrates beachtet worden 
sind, 
 die Aufträge nicht unzulässig gestückelt worden sind. 


Keine inhaltlichen Änderungen 
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13. Prüfung der Jahresrechnung auf Richtigkeit und 
Vollständigkeit 


2.2. Prüfung des Jahres- und Gesamtabschlusses  


13.1. Die Prüfung der Jahresrechnung richtet sich nach den 
gesetzlichen Vorschriften. 


13.2. Über die laufende förmliche, rechnerische und 
sachliche Prüfung hinaus ist festzustellen, ob: 


1. die Jahresrechnung ordnungsgemäß aufgestellt worden 
ist und die erforderlichen Anlagen beigefügt sind; 
2. die Jahresrechnung mit den Abschlusszahlen der 
Sachbücher übereinstimmt und rechnerisch richtig 
aufgestellt ist; dabei ist besonders darauf zu achten , dass 
die Vorjahresergebnisse, die in die Rechnung des laufendes 
Jahres hineingreifen ( buchmäßiger Kassenbestand, 
Kassen- und Haushaltsreste und Fehlbeträge), richtig 
übernommen worden sind; 
3. alle nach der Einnahmeüberwachungsliste angeordneten 
Beträge ordnungsgemäß zum Soll gestellt worden sind; ihre 
Einziehung den Vorschriften entsprechend verfolgt worden 
ist, die Restebereinigung angemessen ist und die 
verbliebenen Einnahmereste begründet und zulässig sind; 
4. die zur Jahresrechnung gehörenden Einnahmen und 
Ausgaben erfasst und bei der zutreffenden Haushaltsstellte 
nachgewiesen worden sind; 
5. die Ausgabeanordnungsbeträge innerhalb der Ansätze 
des Haushaltsplanes unter Berücksichtigung späterer 
Änderungen und der aus dem Vorjahr übertragenen 
Haushaltsausgaberesten bleiben, alle 
Haushaltsüberschreitungen notwendig waren und 
ordnungsgemäß und rechtzeitig genehmigt sind; 
6. die Verpflichtungsermächtigungen vorschriftsmäßig 
abgewickelt worden sind; 
7. die Deckungsvermerke beachtet worden sind; 
8. die Sammelnachweis nach tatsächlicher 
Inanspruchnahme oder nach möglichkeitsnahen Maßstäben 
aufgelöst wurden, 
9. die Übertragung von Haushaltsresten rechtlich zulässig 
und sachlich nötig war; 
10. Überschüsse und Fehlbeträge nach dem Gesetz 


Über die laufende förmliche, rechnerische und sachliche 
Prüfung hinaus ist festzustellen, ob 


 der Jahres- bzw. Gesamtabschluss ordnungsgemäß 
aufgestellt worden ist; 
 die erforderlichen Bestandteile enthält und die 
notwendigen Anhänge aufweist;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 der Jahresabschluss mit den Abschlusszahlen der 
Bücher übereinstimmt und rechnerisch richtig aufgestellt 
wurde und die Vorjahresergebnisse richtig übernommen 
wurden; 
 der Haushaltsplan eingehalten wurde, insbesondere 
die Inanspruchnahme der Ansätze für Aufwendungen 
und Auszahlungen sowie der bewilligten über- und 
außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen 
überwacht wird und die zur Verfügung stehenden Mittel 
stets erkennbar sind; 
 die zum Haushaltsjahr gehörenden Erträge und 
Einzahlungen und Aufwendungen und Auszahlungen 
periodengerecht erfasst und dem entsprechenden 
Kostenträger, der richtigen Kostenstelle und Kostenart  
zugeordnet worden sind; 
 die Verpflichtungsermächtigungen vorschriftsmäßig 
abgewickelt worden sind; 
 zweckgebundene Erträge richtig verwendet worden 
sind; 
 die Deckungsvermerke zu Recht bestehen und 
beachtet wurden; 
 größere Abweichungen von den Haushaltsansätzen 
ausreichend begründet worden sind; 
 die Fehlbeträge aus Vorjahren und die Überschüsse 
nach dem Gesetz behandelt und bei der Bildung und 
Verwendung von Rücklagen die gesetzlichen 
Vorschriften eingehalten worden sind; 
 die Vermögenswerte und Schulden der Stadt 
einschließlich ihrer Veränderungen in der Bilanz 
zutreffend erfasst sind; 


Die Prüfungsschwerpunkte  der 
Jahres- und 
Gesamtabschlussprüfung wurden 
dem Neuen kommunalen Haushalts- 
und Rechnungswesen angepasst.  
Ergänzend wurde die Prüfung des 
internen Kontrollsystems 
(organisatorische 
Sicherungsmaßnahmen) 
aufgenommen.  
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behandelt worden sind einschließlich der Feststellung, 
worauf sie beruhen; 
11. größere Abweichungen von den Haushaltsansätzen 
ausreichend begründet sind; 
12. das Rechnungsergebnis richtig ermittelt worden ist; 
13. die Beanstandungen und Anregungen zu früheren 
Haushaltsrechnungen beachtet oder in der vorliegenden 
Rechnung erledigt worden sind. 
 


 die angewandten Bilanzierungs- und 
Bewertungsmethoden vollständig dokumentiert und 
verständlich zum Ausdruck gebracht worden sind; 
 die bisher angewandten Bilanzierungs- und 
Bewertungsmethoden geändert worden sind und der 
Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
gesondert dargestellt wurde; 
 wegen besonderer Umstände von der Gliederung der 
Bilanz,  Ergebnisrechnung oder Finanzrechnung des 
Vorjahres abgewichen wurde und die Abweichungen im 
Anhang begründet worden sind; 
 der Rechenschaftsbericht mit dem Jahresabschluss in 
Einklang steht; 
 Chancen und Risiken von besonderer Bedeutung für 
die  künftige Entwicklung der Stadt zutreffend dargestellt 
sind;  
 der Gesamtabschluss nach den Grundsätzen 
ordnungsgemäßer Buchführung und 
Gesamtabschlussrechnungslegung erfolgt ist und 
einheitliche Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze 
angewandt wurden; 
 die Beanstandungen und Anregungen zu früheren 
Haushaltsrechnungen beachtet oder in der vorliegenden 
Rechnung erledigt worden sind. 


Im Rahmen der Jahres -und Gesamtabschlussprüfung ist 
die Prüfung des internen Kontrollsystems auf 
Vorhandensein, Eignung und Wirksamkeit einzubeziehen. 
Für die Prüfungen sind sowohl Kontrollsysteme, die die 
Buchhaltung und die Kassengeschäfte betreffen, als auch in 
den Bereichen, die Daten für die Rechnungslegung 
bereitstellen relevant.  


 2.3. Prüfung der Eröffnungsbilanz 
Neu, Berücksichtigung des § 114 
KVG LSA Eröffnungsbilanz 


 


Gemäß § 114 Absatz 4 KVG LSA ist zu prüfen, ob die 
Eröffnungsbilanz ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Lage der Stadt unter Beachtung 
der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung vermittelt. 
Bei der Prüfung ist insbesondere festzustellen, ob 
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 die gesetzlichen Vorschriften und die sie ergänzenden 
Bestimmungen beachtet worden sind; 
 die Vermögensgegenstände, getrennt in 
Anlagevermögen und Umlaufvermögen, sowie das 
Fremdkapital  getrennt in Verbindlichkeiten und 
Rückstellungen sowie die Sonderposten und die 
Rechnungsabgrenzungsposten vollständig erfasst und  
richtig bewertet wurden; 
 die zutreffenden Nutzungsdauern und Abschreibungen 
zugrunde gelegt worden; 
 die Bildung von Sonderrücklagen erforderlich war und 
diese in der Eröffnungsbilanz im Wert angemessen 
ausgewiesen worden sind; 
 die einzelnen Bilanzdaten sachlich und rechnerisch in 
vorschriftsmäßiger Weise begründet und belegt worden 
sind; 
 der Differenzbetrag aus Aktiv- und Passivposten im 
Wert korrekt gebildet und richtig dargestellt wurde.  


 


 2.4 . Prüfung der Inventur und Inventarisierung 


Neu aufgrund  § 4 Abs. 2 
Rechnungsprüfungsordnung 


 Bei der Durchführung der Prüfung der Inventur ist darauf zu 
achten, ob bzw. inwieweit die Grundsätze 
ordnungsgemäßer Inventur und die Regelungen der 
Dienstanweisung zur Durchführung von Inventuren und 
Aufstellung von Inventaren der Stadt Köthen (Anhalt) 
beachtet worden sind. 
Die Prüfung der Inventarisierung beinhaltet im Wesentlichen 
ob die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung 
eingehalten wurden. Diese sind der  


 Grundsatz der Vollständigkeit; 
 Grundsatz der Wahrheit; 
 Grundsatz der Einzelerfassung und Einzelbewertung; 
 Grundsatz der Dokumentation; 
 Grundsatz der Richtigkeit und Klarheit; 
 Grundsatz der Wesentlichkeit und Wirtschaftlichkeit. 
Deren Einhaltung ist zu dokumentieren. 
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14. Bericht zur Prüfung der Jahresrechnung 
 Neu unter Punkt 1.4 


Prüfungsberichte 


14.1. In dem Bericht ist zu erklären, dass die Prüfung der 
Jahresrechnung nach den Bestimmungen der 
Gemeindeordnung für das Land Sachsen-Anhalt (GO 
LSA), der Rechnungsprüfungsordnung und der 
Dienstanweisung für das Rechnungsprüfungsamt 
durchgeführt worden ist, die Sachbücher auf ihre 
Richtigkeit geprüft wurden und die Buchungen 
ordnungsgemäß belegt sind. 


  


14.2. Der Bericht soll einen umfassenden Überblick über die 
Prüfungstätigkeit geben, verbleibende wesentliche 
Beanstandungen und Mängel nennen und Anregungen 
und Vorschläge von besonderer Bedeutung anführen. 


  


15. Prüfung der Verwaltung auf Organisation, 
Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit 


2.7. Prüfung der Verwaltung auf Organisation, 
Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit 


Keine Änderungen 


15.1. Der Prüfer hat im Rahmen seiner Prüftätigkeit bei den 
zu seinem Arbeitsgebiet gehörenden Ämtern und 
Betrieben darauf zu achten, dass die 
Aufgabenerledigung unter Beachtung der Grundsätze 
der Organisation, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit 
durchgeführt wird. 


15.2. Dabei ist vor allem zu prüfen, ob 
-die Verwaltungsgeschäfte einfacher, zweckmäßiger 
und wirtschaftlicher abgewickelt werden können, 
-die Verfügungs- und Anordnungsbefugnisse für die 
Bewirtschaftung der Haushaltsmittel zweckmäßig und 
sachentsprechend geregelt sind;  
- in allen Verwaltungsbereichen hinreichend 
Vorkehrungen getroffen sind, die einen Verlust an 
städtischem Vermögen durch fahrlässiges und 
schuldhaftes Handeln soweit wie möglich 
ausschließen. 


Der Prüfer hat im Rahmen seiner Prüftätigkeit bei den zu 
seinem Arbeitsgebiet gehörenden Ämtern und Betrieben 
darauf zu achten, dass die Aufgabenerledigung unter 
Beachtung der Grundsätze der Organisation, 
Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit durchgeführt wird. 
Dabei ist vor allem zu prüfen, ob 


 Die Verwaltungsgeschäfte einfacher, zweckmäßiger 
und wirtschaftlicher abgewickelt werden können, 


 Die Verfügungs- und Anordnungsbefugnisse für die 
Bewirtschaftung der Haushaltsmittel zweckmäßig 
und sachentsprechend geregelt sind; 


 In allen Verwaltungsbereichen hinreichend 
Vorkehrungen getroffen sind, die einen Verlust an 
städtischen Vermögen durch fahrlässiges und 
Handeln soweit wie möglich ausschließen. 


 


16. Überwachung der Kassen 2.8. Überwachung des Zahlungsverkehrs  
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Der Prüfer hat die Aufgabe, die Abwicklung des gesamten 
Geschäftsbetriebes und des Geschäftsganges der 
Stadtkasse, Zahlstellen, Geldannahmestellen, 
Handvorschüsse und Sonderkassen nach den Vorschriften 
der Gemeindekassenverordnung und den hierzu 
ergangenen Dienst- und Geschäftsanweisungen zu prüfen. 


Der Prüfer hat die Aufgabe, die Abwicklung des gesamten 
Geschäftsbetriebes und des Geschäftsganges der 
Stadtkasse, Zahlstellen, Geldannahmestelle, 
Handvorschüsse und Sonderkassen nach den Vorschriften 
der Gemeindekassenverordnung und den hierzu 
ergangenen Dienst- und Geschäftsanweisungen zu prüfen .  
Weiterhin ist zu prüfen ob die Kassenaufsicht 
ordnungsgemäß wahrgenommen wird. 
Bezüglich Umfang und Inhalt  der Kassenprüfungen und 
Kassenbestandsaufnahmen, sowie Bericht sind die 
gesetzlichen Regelungen der §§ 40-42 GemKVO Doppik zu 
beachten. 


 
 
 
 
 
 
 
 
Neu: Prüfung der Kassenaufsicht und 
Beachtung §§ 40-42 GemKVO 
Doppik 


17. Verfahren bei Unstimmigkeiten  Neu unter Punkt 2.8.4. 


17.1. Wenn Kassenfehlbeträge nicht geklärt werden können 
oder ein Verdacht auf Buchfälschung oder andere 
Unregelmäßigkeiten vorliegt, über deren Entstehung 
keine hinreichende Klarheit zu erlangen ist, hat der 
Prüfer unverzüglich dafür zu sorgen, dass die 
Kassenbestände, Kassenbücher, Konten und Belege 
sichergestellt werden, um zu verhüten, dass 
Eintragungen in den Büchern und Konten geändert 
werden oder durch andere Handlungen der Tatbestand 
verdunkelt wird. Der Leiter des 
Rechnungsprüfungsamtes ist zur Abstimmung der zu 
treffenden weiteren Maßnahmen zu unterrichten. Der 
Leiter des Rechnungsprüfungsamtes informiert den 
Kassenaufsichtsbeamten. 


17.2. Unterschiede zwischen dem Kassen-Sollbestand und 
dem Kassen-Istbestand sind nach den gesetzlichen 
Bestimmungen zu behandeln. 


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wegfall, da bei Überwachung des 
Zahlungsverkehr- Prüfung der 
Einhaltung der gesetzlichen 
Bestimmungen enthalten. 


18. Prüfung der Kassenbücher und Konten 2.8.1 Prüfung der Kassenbücher und Konten Keine Änderungen 


18.1. Die Prüfung der Kassenbücher und Konten hat nach 
den Bestimmungen der Gemeindekassenverordnung 
und den sonstigen Vorschriften zu erfolgen. 


18.2. Die bei der Belegabnahme oder bei Buchprüfungen 
fehlenden Kassenanordnungen oder sonstigen 
Buchungsunterlagen sind in einem Prüfungsbericht 
aufzuführen. Der Prüfer hat darauf zu achten, dass die 


Die Prüfung der Kassenbücher und Konten hat nach den 
Bestimmungen der GemKVO  Doppik und den sonstigen 
Vorschriften zu erfolgen. 
Die bei der Belegabnahme oder bei Buchprüfungen 
fehlenden Kassenanordnungen oder sonstigen 
Buchungsunterlagen sind in einem Prüfbericht aufzuführen. 
Der Prüfer hat darauf zu achten, dass die fehlenden 
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fehlenden Unterlagen - ggf. Ersatzbelege umgehend 
beschafft werden. 


Unterlagen – ggf. Ersatzbelege umgehend beschafft 
werden. 
 


19. Prüfung der Wertgegenstände (Verwahrgelass) 2.8.2 Prüfung der Wertgegenstände Keine Änderungen 


Bei der Prüfung der im Verwahrgelass der Stadtkasse 
hinterlegten Wertgegenstände ist festzustellen, ob nach den 
gesetzlichen Bestimmungen und der Dienstanweisung für 
die Behandlung von Wertgegenständen, soweit eine solche 
vorhanden ist, sowie der Dienstanweisung für die 
Stadtkasse verfahren worden ist. 
 


Bei der Prüfung der im Verwahrgelass der Stadtkasse 
hinterlegten Wertgegenstände ist festzustellen, ob nach den 
gesetzlichen Bestimmungen sowie der Dienstanweisung für 
die Stadtkasse  verfahren worden ist. 


Dienstanweisung für die Behandlung 
von Wertgegenständen ex. nicht 
extra 


20. Prüfung von geldwerten Drucksachen 2.8.3 Prüfung der geldwerten Drucksachen  


20.1. Die Prüfer haben zu prüfen, dass über alle geldwerten 
Drucksachen eine genaue Bestands- und 
Verbrauchskontrolle geführt, der Wert der verwendeten 
Quittungsvordrucke in voller Höhe vereinnahmt wird und 
die Drucksachen gegen missbräuchliche Benutzung 
gesichert sind. 


20.2. Der Bestand und die ordnungsgemäße Verwendung 
der geldwerten Drucksachen ist an Hand von 
Stichproben zu prüfen. 


Der Prüfer hat zu prüfen, dass über alle geldwerten 
Drucksachen eine genaue Bestands- und 
Verbrauchskontrolle geführt, der Wert der verwendeten 
Gebührenmarken und Quittungsvordrucke in voller Höhe 
vereinnahmt wird und die Drucksachen gegen 
missbräuchliche Benutzung gesichert sind.  
Der Bestand und die ordnungsgemäße Verwendung der 
geldwerten Drucksachen sind in Stichproben zu prüfen. 


 


 2.8.4. Verfahren bei Unstimmigkeiten Alt unter Punkt 17.1. 


 Wenn Kassenfehlbeträge nicht geklärt werden können oder 
ein Verdacht auf Buchfälschung oder andere 
Unregelmäßigkeiten vorliegt, über deren Entstehung keine 
hinreichende Klarheit zu erlangen ist, hat der Prüfer 
unverzüglich dafür zu sorgen, dass die Kassenbestände, 
Kassenbücher, Konten und Belege sichergestellt werden, 
um zu verhindern, dass Eintragungen in den Büchern 
geändert werden oder durch andere Handlungen der 
Tatbestand verdunkelt wird. Der Leiter des 
Rechnungsprüfungsamtes ist zur Abstimmung der zu 
treffenden weiteren Maßnahmen zu unterrichten. Der Leiter 
des Rechnungsprüfungsamtes informiert den 
Kassenaufsichtsbeamten. 
 


 


21. Prüfung der Eigenbetriebe und Eigengesellschaften 2.9. Prüfung der Eigenbetriebe und Eigengesellschaften  


21.1. Die Eigenbetriebe und Eigengesellschaften sind nach 
den gleichen Grundsätzen zu prüfen, wie sie für die 


Die Eigenbetriebe und Eigengesellschaften sind nach den 
gleichen Grundsätzen zu prüfen, wie sie für die Prüfung der 


Änderung der Gesetzesgrundlage. 
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Prüfung der übrigen Gemeindewirtschaft maßgebend 
sind, soweit Gesetze, Satzungen und 
Sonderbestimmungen nicht anderes vorsehen. 
Dabei ist auf die Jahresabschlussprüfung nach  
§§ 121,131 GO LSA abzustellen. 


21.2. Bestimmte Teilgebiete, die aufgrund der Pflichtprüfung 
von einem öffentlich bestellten Wirtschaftsprüfer oder 
einem anderen Prüfer geprüft werden, sind vom 
Rechnungsprüfungsamt nicht noch einmal zu prüfen. 


übrigen Gemeindewirtschaft maßgebend sind, soweit 
Gesetze, Satzungen und Sonderbestimmungen nicht 
anderes vorsehen. 
Dabei ist auf die Jahresabschlussprüfung nach §142 KVG 
LSA abzustellen. 
Das Rechnungsprüfungsamt kann sich hierzu eines 
Wirtschaftsprüfers bedienen. 
 


22. Prüfung von Beteiligung und Zuwendung 2.10. Prüfung von Beteiligungen und Zuwendungen Keine Änderungen 


Art und Umfang der Buch- und Betriebsprüfungen, die das 
Rechnungsprüfungsamt aufgrund von Beteiligungen der 
Stadt an Gesellschaften, Genossenschaften und Vereinen 
auszuführen hat, richten sich nach den besonderen 
Verträgen und Vereinbarungen. 
Entsprechendes gilt für die Prüfung von 
Verwendungsnachweisen aus städtischen Mitteln. 
Bestimmte Teilgebiete, die aufgrund der Pflichtprüfung von 
einem öffentlich bestellten Wirtschaftsprüfer oder einem 
anderen Prüfer geprüft werden, sind vom 
Rechnungsprüfungsamt nicht noch einmal zu prüfen. 


Art und Umfang der Betriebsprüfungen, die das 
Rechnungsprüfungsamt aufgrund von Beteiligungen der 
Stadt auszuführen hat, richten sich nach den besonderen 
Verträgen und Vereinbarungen. 
 
Entsprechendes gilt für die Prüfung von 
Verwendungsnachweisen aus städtischen Mitteln. 
Bestimmte Teilgebiete, die aufgrund der Pflichtprüfung von 
einem öffentlich bestellten Wirtschaftsprüfer oder einem 
anderen Prüfer geprüft werden, sind vom 
Rechnungsprüfungsamt nicht noch einmal zu prüfen. 


 


23. Meldung von Behinderungen und Schwierigkeiten 
bei der Prüfung 


 Neu unter Punkt 1.8. 


Wenn bei der Prüfung Behinderungen oder Schwierigkeiten 
auftreten, hat der Prüfer den Leiter des 
Rechnungsprüfungsamtes unverzüglich zu verständigen. 
Gegebenenfalls soll der Leiter des 
Rechnungsprüfungsamtes den Oberbürgermeister oder den 
zuständigen Dezernenten um die erforderlichen 
Maßnahmen bitten. 
 


  


24. Ausnahmen von den Bestimmungen der 
Dienstanweisung 


3. Ausnahmen von den Bestimmungen der 
Dienstanweisung 


Keine Änderungen 


Der Leiter des Rechnungsprüfungsamtes ist berechtigt, 
hinsichtlich Zahl und Umfang der Prüfungen Ausnahmen 
zuzulassen, wenn dienstliche oder sonstige Interessen es 
erfordern. 


Der Leiter des Rechnungsprüfungsamtes ist berechtigt, 
hinsichtlich Zahl und Umfang der Prüfungen Ausnahmen 
zuzulassen, wenn dienstliche oder sonstige Interessen es 
erfordern. 


 


25. Sprachliche Gleichstellung 4. Sprachliche Gleichstellung Keine Änderungen 
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Alle Stellenbezeichnungen in dieser Dienstanweisung gelten 
sowohl in der männlichen als auch weiblichen Form. 


Alle Stellenbezeichnungen in dieser Dienstanweisung gelten 
sowohl in der männlichen als auch weiblichen Form. 


 


 





Anlage zur Sitzungsvorlage
Synopse Dienstanweisung für das Rechnungsprüfungsamt alt neu.pdf


